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1. Begrüßung und Formalia

1.1. Allgemeines

Alle Ausschreibungen befinden sich unter http
s://www.stura.tu-dresden.de/ausschreibun
gen_legislatur_1718.5

Alle mit * markierten TOPs waren auf dieser
Sitzung gemäß § 54 (1) SächsHSFG in jedem Fall
beschlussfähig.

Der TOP „P171130-03 Finanzantrag HSG Mu-
sae“ wurde von der Antragstellerin zurückgezo-10
gen.

1.2. Unbestätigte Protokolle

1.2.1. Protokoll vom 15.06.2017

Wurde den Mitgliedern zur Verfügung gestellt.

Ohne Gegenrede angenommen.15

1.2.2. Protokoll vom 29.06.2017

Wurde den Mitgliedern zur Verfügung gestellt.

Ohne Gegenrede vertagt.

1.2.3. Protokoll vom 02.11.2017

Wurde den Mitgliedern in der vorläufigen Versi-20
on zur Verfügung gestellt.

Über das Protokoll wurde kein Beschluss ge-
fasst.

1.2.4. Protokoll vom 16.11.2017

Wurde den Mitgliedern zur Verfügung gestellt.25

Über das Protokoll wurde kein Beschluss ge-
fasst.

2. P171130-05
Weihnachtsturnier
Tischtennis30

Antragsteller: Max Düsterhöft

Antragstext
hiermit stelle ich einen Finanzantrag für die
Förderung von Preisen für das Weihnachtstur-
nier der Abteilung Tischtennis des USZ am35
12.12.2017 (18.30).

Begründung
Seit Jahren findet im Rahmen des Hochschul-
sports, Abteilung Tischtennis, ein Weihnacht-
sturnier statt. Dieses dient dem Leistungs-40
vergleich aller Tischtennisspielenden am Ende
des Semesters. Außerdem sollen Teamgeist und
Zusammengehörigkeitsgefühl gefördert werden.
Dies wird mit einem Turniermodus erreicht, bei
dem auch Anfänger und „Profis“ sowohl mitein-45
ander als auch gegeneinander spielen. Die Kurs-
teilnehmer sollen selbstverständlich für ihre Leis-
tungen belohnt werden, d.h. es werden Sachprei-
se, z.B. Medaillen, Tischtennismaterial etc. ver-
geben. Für diese Anschaffungen braucht der Uni-50
Tischtennissport finanzielle Unterstützung. Für
das Turnier wird ein Startgeld vone 1,50 erho-
ben, mit dem die sonstigen Unkosten (z.B. Ver-
pflegung) gedeckt werden.

Kostenaufstellung:55

• Medaille Gold: 2 x 2,00e = 4,00e

• Medaille Silber: 2 x 2,00e = 4,00e

• Medaille Bronze: 2 x 2,00e = 4,00e

• Kordel: 6 x 0,80e = 4,80e

• andro T-Shirt Brady grau/neon-orange M:60
1 x 14,95e = 14,95e

• andro T-Shirt Jason L: 1 x 14,95e =
14,95e

• andro Lasca Women 40: 1 x 14,90e =
14,90e65

• andro Socke Flash (39-42): 1 x 2,95e =
2,95e
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• Reiniger groß: 3 x 5,00e = 15,00e

• Reiniger Schwammflasche: 3 x 5,90e =
17,70e

• Handtuch Spike: 2 x 8,95e = 17,90e

• Handtuch Tournament : 2 x 6,95e =5
13,90e

Finanzantrags-Formular:
siehe Anhang ab Seite 16

Diskussion und Nachfragen
10

Der Antrag wird vom Antragsteller vorgestellt.
Die Veranstaltung ist unter anderem zum Ken-
nenlernen innerhalb der Tischtennis-Einheit ge-
dacht. Als Preise wird es kleine Goodies aus dem
Tischtennisshop geben.15

Nachfrage von Matthias L.: Es nehmen 80 Perso-
nen teil, die jeweils 1,50e als Startgebühr zahlen
( ∧= 120e). Wie erklärt sich die Differenz zu den
angegebenen 160e Einnahmen aus Teilnehmer-
gebühren?20
Antwort: Aus der privaten Kasse werden noch
Gelder hinzugefügt.

Nachfrage von Daniel D.: Ist die Veranstaltung
offen für alle?
Antwort: Ja, es werden Anzeigen geschaltet,25
aber es wird nur mittelmäßig in Anspruch ge-
nommen.

Nachfrage von Hendrik: Warum ging das nicht
in den Förderausschuss?
Antwort: Der Antragsteller kennt sich noch nicht30
mit den verschiedenen Gremien aus. Beim nächs-
ten Antrag wird für kleinere Finanzanträge der
Förderausschuss angefragt.

Ohne Gegenrede angenommen.35

3. P171130-04 Unterstützung
Nikolaustunier 2017

Antragsteller: Andre Lenz

Antragstext
Beantragt werden 240e.40

Finanzantrags-Formular:
siehe Anhang ab Seite 18

Begründung
Wir veranstalten auch dieses Jahr wieder ein Ni-
kolausturnier für die Studenten und wollten euch45
darum um eure Hilfe bitten. Anbei schicken wir
euch den Finanzantrag.

Siehe auch FA-Formular im Anhang ab Seite 18.

Diskussion und Nachfragen50

Der Antrag wird vorgestellt. Die Teilnehmer sind
die Volleyballer:innen des USZ. Das Nikolaustur-
nier findet nächste Woche Mittwoch statt. Es
können auch alle eingeschriebenen USZ-Sportler55
daran teilnehmen. Mit der Startgebühr werden
die Preise finanziert. Es gibt insgesamt 16 Teams
à 15e. Siegershirts und die Preise für den 2. und
3. Platz sollen vom StuRa gefördert werden.

Nachfrage von Paul: Liegen für die Shirts 3 An-60
gebote vor?
Antwort: Der Antragsteller kann dies nicht
eindeutig beantworten. Es liegt nur das FA-
Formular vor.

Auflage: Bis zur Abrechnung müssen 3 Ange-65
bote vom Zeitpunkt vor der Bestellung für die
Siegershirts vorliegen.

Der Antrag mit obiger Auflage wird ohne Ge-
genrede angenommen.

4. P171130-0270

Gremienworkshop

Antragstellerin: Henriette Mehn (Referat
LuSt)

Antragstext
Beantragt werden 210e.75
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Begründung
Am 12. & 13.1 führt das Referat LuSt einen Gre-
mienworkshop für 20 bis 25 Teilnehmer durch.
Wir wollen dafür ein paar Snacks & Getränke
besorgen und den Moderationskoffer falls not-5
wendig auffüllen.

Finanzantrags-Formular:
siehe Anhang ab Seite 20

Diskussion und Nachfragen
Die Workshopleiter sind Mitglieder des Referats10
LuSt.

Nachfrage von Daniel: Wie erfolgt die Vergabe
der Plätze?
Antwort: Aus der Erfahrung heraus wird es nicht
voll. Dennoch werden zuerst Plätze für FSRe be-15
setzt und anschließend wird weiteren Interessen-
ten die Möglichkeit zur Teilnahme eingeräumt.

Hendrik: Fürsprache, es ist ein schönes Projekt,
aber denkt bitte an eine Teilnehmerliste.

Ohne Gegenrede angenommen.20

5. P171130-08 Verlängerung
Arbeitsvertrag Aushilfe
Servicebüro

Antragsteller: Robert Hoppermann

Antragstext25
Der StuRa möge beschließen, 1300e für die Ver-
längerung des Aushilfsvertrages bereitzustellen.
Das Arbeitsverhältnis soll bis zum 31.03. beste-
hen und kann nicht weiter verlängert werden.

Begründung30
Die Aushilfe trägt zur Entlastung bei und ist
sehr gut für die Stelle geeignet. Sie sieht selbst
keine Probleme mit einer Verlängerung des Ver-
trages. Meiner Auffassung nach, handelt es sich
hierbei um einen neuen Sachverhalt und es wä-35
re somit keine höhere Mehrheit erforderlich.
Die Mittel sind im derzeitigen Entwurf des
Haushaltsplanes in der Beantragten Höhe ein-
gestellt.

Finanzantrags-Formular:40
siehe Anhang ab Seite 22

Diskussion und Nachfragen
Keine.

Ohne Gegenrede angenommen.

6. P171130-06 Beitragsordnung45

A

Antragsteller: Referat Mobilität (Daniel Du-
schik)

Antragstext
Das Plenum beschließt die rückwirkende Bei-50
tragsordnung.

Begründung
Hallo liebes Plenum,

aktuell ist unsere Beitragsordnung noch nicht
vom Rektorat genehmigt.55

Die Beitragshöhe wurde allerdings schon unter
der Auflage der Einarbeitung diverser Anmer-
kungen bewilligt.

Ein wesentlicher Punkt war die Einordnung der
Nebenhörer in die beitragspflichtige Gruppe.60

Da wir von den Nebenhörern rückwirkend keine
Studentenschaftsbeiträge erheben können, dies
zukünftig aber so sein soll und wir bis dahin aber
keine genehmigte Beitragsordnung haben liegen
euch nun zwei Beitragsordnungen vor:65

Eine, die rückwirkend genehmigt werden sollte
ohne nebenhörer und eine die für die Zukunft ge-
nehmigt werden soll mit Beitragspflicht für Ne-
benhörer.

Eine eventuelle Beitragserhöhung ist hier noch70
nicht enthalten.

Bei Fragen zu dem Thema sprecht mich gerne
auch schon im Vorhinein an. siehe Anhang ab
Seite 24

Diskussion und Nachfragen75
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Für dieses Wintersemester wurde eine neue
Beitragsordnung beschlossen. Die Beitragshöhe
wurde bereits genehmigt, jedoch noch nicht die
Ordnung. Es gab dazu noch Anmerkungen vom
Justiziariat und diese wurden eingearbeitet. Es5
gibt daher eine Beitragsordnung A, die keine
Nebenhörer berücksichtigt; B beinhaltet auch
die Nebenhörer, da diese auch zahlungspflichtig
sind. Antrag A soll rückwirkend gewährleisten,
dass eine Beitragsordnung für den Zeitraum vom10
1.6 bis jetzt existiert.

GO-Antrag auf fünf-minütige Beratungs-
pause von Christian.

GO-Antrag auf Abweichnung von der be-
schlossenen Tagesordnung und Vorziehen15
des Punktes Entsendung in das Referat Politi-
sche Bildung auf 1g.
Grund: Fabian ist Gast.
Der GO-Antrag wird mit 23/0/3 angenom-
men.20

Christian führt aus, dass er sich nochmal mit
Daniel zum Thema abgestimmt hat. Die Neben-
hörer wurden zurzeit nicht erfasst, einige woll-
ten aber das Semesterticket haben. Dies wurde
etwas merkwürdig umgesetzt – niemand hatte25
den Beitrag gezahlt, auch wenn sie das Semester-
ticket bekommen haben. Nach Gesprächen u. a.
mit Frau Rennert wurde sich darauf abgestimmt,
dass sie den Beitrag zahlen müssen. Dazu gibt es
mehrere Möglichkeiten:30
1. Sie sind grundsätzlich verpflichtet, Beiträge zu
zahlen.
2. Wir haben das Recht zu entscheiden, ob die
Nebenhörer das Semesterticket bekommen sollen
– dann zahlen sie den Beitrag nicht. 3. Oder sie35
können das Semesterticket bekommen und müs-
sen damit verpflichtend den Beitrag zahlen. Dies
könnte aber zu einer hohen Austrittsquote füh-
ren.

Daniel: Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie von40
Christian bereits ausgeführt:
Keinen Beitrag vs. Kein Semesterticket oder Bei-
trag zahlen vs. Möglichkeit auf Semesterticket

Nachfrage von Robert H.: Es ist doch eine Ord-
nung, müssen wir da nicht normal drei Lesungen45
durchlaufen?

Antwort: Wird geprüft, müsste man genau in der
Ordnung nachschauen.

Nachfrage: Was passiert, wenn der Antrag A ab-
gelehnt wird?50
Antwort: Der Unterschied sind nur redaktionelle
Diskussionen.

Sven: Da es eine Ordnungsänderung ist, sollten
wir es in die 2. Lesung überweisen, um inhaltlich
zu reden.55

Ohne Gegenrede angenommen.

2. Lesung

Nachfrage von Christoph: Was ist günstigrt bei
den Verhandlungen für das Semesterticket? Wä-
ren da nur Studenten von hier oder auch Neben-60
hörer sinnvoll? Was würde preiswerter sein?
Antwort: Das StuRa-Konto profitiert von den
Nebenhörern. Wir profitieren auch bei den Ver-
kehrsbetrieben, da der Prozentsatz an Leuten,
die das Semesterticket kaufen, erhöht wird. Die65
präferierte Variante wäre es, die Semestergebüh-
ren einzufordern.

Fabian: Ist Antrag A nicht nur redaktionell?
Können wir nicht erstmal über diesen Antrag re-
den, ehe wir inhaltlich über den Antrag B dis-70
kutieren?

Nachfrage von Paul: Muss es heute beschlossen
werden?
Antwort: Für die Beiträge ja, aber wir lassen
es uns offen, ob wir die Nebenhörer mit rein-75
nehmen. Dies sollte zeitnah beschlossen werden,
kann aber auch in zwei Wochen beschlossen wer-
den.

Gibt es eine Gegenrede zur Überweisung in die
3. Lesung?80

Ohne Gegenrede angenommen.
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7. P171130-07 Beitragsordnung
B

Antragsteller: Referat Mobilität (Daniel Du-
schik)

Antragstext5
Das Plenum beschließt die zukünftige Beitrags-
ordnung.

Begründung
Hallo liebes Plenum,

aktuell ist unsere Beitragsordnung noch nicht10
vom Rektorat genehmigt.

Die Beitragshöhe wurde allerdings schon unter
der Auflage der Einarbeitung diverser Anmer-
kungen bewilligt.

Ein wesentlicher Punkt war die Einordnung der15
Nebenhörer in die beitragspflichtige Gruppe.

Da wir von den Nebenhörern rückwirkend keine
Studentenschaftsbeiträge erheben können, dies
zukünftig aber so sein soll und wir bis dahin aber
keine genehmigte Beitragsordnung haben liegen20
euch nun zwei Beitragsordnungen vor:

Eine, die rückwirkend genehmigt werden sollte
ohne nebenhörer und eine die für die Zukunft ge-
nehmigt werden soll mit Beitragspflicht für Ne-
benhörer.25

Eine eventuelle Beitragserhöhung ist hier noch
nicht enthalten.

Bei Fragen zu dem Thema sprecht mich gerne
auch schon im Vorhinein an. siehe Anhang ab
Seite 2730

Diskussion und Nachfragen
Daniel erklärt nochmal den Unterschied zwi-
schen den Anträgen A und B. Antrag B sieht
vor, dass der Beitrag von 4,60e von allen be-
zahlt wird und anschließend die Nebenhörer das35
Semesterticket dazukaufen können.

Überweisung 2. Lesung

Ohne Gegenrede angenommen.

2. Lesung

Fabian hält eine Fürsprache. Weiter fragt er, wie40
sich das mit dem Sockelbeitrag für die Fach-
schaften verhält. Bekommt das Geld dann die
Fachschaft, bei der man im 1. Studiengang ein-
geschrieben ist?

Christian: Die Nebenhörer sollten das Semester-45
ticket optional besitzen können. Es ist ein sinn-
volles Verfahren.

Paul: Die Nebenhörer haben nicht viel von den
Fachschaftsbeiträgen.

Christian: Das ist ein Widerspruch! Wenn die50
Nebenhörer hier eingeschrieben sind, wird auch
die Arbeit bezüglich ihres Studiengangs durch
die Fachschaft geleistet.

Nachfrage: Wie viele Nebenhörer gibt es über-
haupt? Ein paar hundert?55

Gibt es eine Gegenrede zur Überweisung in die
3. Lesung?

Ohne Gegenrede angenommen.

8. Wahlen und Entsendungen

Antragsteller: Fabian Walter60

angestrebter Tätigkeitsbereich: Referat Po-
litische Bildung

Begründung
Hallo Studentenrat,

mein Name ist Fabian Walter, ich bin 24 Jahre65
alt und studiere seit diesem Semester Maschi-
nenbau an der TU.

Schon zu Beginn des Semesters ist mir das Refe-
rat Politische Bildung aufgefallen. Nachdem ich
einige sehr informative Veranstaltungen zu un-70
terschiedlichen Themen besuchte, hatte ich mir
Gedanken dazu gemacht, das Referat bei sei-
ner Arbeit zu unterstützen. Bildungsarbeit zur
politischen Aufklärung in Form von Vorträgen,
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Workshops und Diskussionsrunden hat und wird
immer hohe Priorität haben.

Aber auch aufgefallen ist mir, dass ein Großteil
der Besucher GeisteswissenschaftlerInnen sind;
zum Beispiel bei dem Workshop zum The-5
ma „Zur Kritik des Antiromaismus“. Von einer
großen Technischen Universität habe ich - bei ei-
nem solch wichtigen und aktuellen Thema -auch
aus fachfremden Fakultäten mehr Resonanz er-
wartet.10

Nachdem ich nun einige Gespräche mit den aktu-
ellen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geführt
habe und einen kleinen Einblick in die Arbeits-
weise des Referats hatte, habe ich mich dazu
entschieden, dem Referat Politische Bildung als15
Mitarbeiter beizutreten. Mein Augenmerk liegt
hierbei, neben den allgemeinen Tätigkeiten der
Vorbereitung und Durchführung von Vorträgen
und Vortragsreihen, insbesondere auf der Moti-
vation meiner Kommilitonen diese Vorträge auch20
zu besuchen. Vor allem möchte ich mir größte
Mühe geben auch Studenten aus den naturwis-
senschaftlichen und ingenieurtechnischen (fach-
fremden) Studiengängen zu motivieren an den
Vorträgen und Diskussionen (aktiv) teilzuneh-25
men.

Ich würde mich über eure Unterstützung und
Zustimmung zur Aufnahme in das Referat Poli-
tische Bildung des Stura sehr freuen.

Diskussion und Nachfragen30

Fabian stellt sich vor. Er studiert im 1. Semes-
ter Maschinenbau und ist seit Studienbeginn im
Referat engagiert. Er sieht als Problem, dass
die Besucherzahlen bei Vorträgen aus dem In-35
genieursbereich sehr gering sind. Er möchte die
Reichweite dort erhöhen und mehr Mitstudenten
davon überzeugen.

Nachfrage von Fabian K.: Wie kommst du mit
dem Druck der anderen Fabians im StuRa zu-40
recht?
Antwort: Das wird schwierig.

Adrian: Fürsprache. Er war bereits bei den Sit-
zungen und bringt frischen Wind ins Referat.

Ohne Gegenrede angenommen.45

Antragstellerin: Veronika Soloviova

angestrebter Tätigkeitsbereich: Referentin
IBS

Begründung
Hiermit bewerbe ich mich als Referentin für das50
Referat „Integration von Studierenden mit Be-
hinderung und chronisch Kranker”.

Im Jahr 2015 habe ich mich für dieses Referat
entsenden lassen und war seither in der Bera-
tungsfunktion tätig und habe in der Organisati-55
on im Bereich „Inklusiven Bildung” an der Uni-
versität beigetragen.

Diese Arbeit beinhaltet zum einen das Kursan-
gebot der Gebärdensprache durch den StuRa zu
organisieren, welcher seit 3 Semestern angeboten60
wird. Zum anderen gehören auch Vorträge und
Workshops zum Themengebiet.

Ziel meiner Arbeit ist, neben der Funktion als
Interessenvertretung der Studierenden, Inklusi-
on als solches, nicht als Reaktion auf Bedürfnisse65
zu gestalten, sondern als Art der Bewusstseins-
entwicklung dem Thema gegenüber.

Dies beinhaltet auch den engen und regen Kon-
takt zur Interessengemeinschaft, als auch zur
Stabstelle Diversity Management der Universi-70
tät.

Um meine Vorhaben als Stimmberechtigte
durchführen zu können, und sowohl nach Innen
als nach Außen als Repräsentantin wahrgenom-
men zu werden, möchte ich als Referentin tätig75
sein.

Dies hat auch den Grund, dass ich beispielsweise
in Beratungsfällen gegenüber den jeweiligen Fa-
kultäten als Vertreterin des Studentenrates auch
als solches akzeptiert werde. Ein weiterer Grund80
ist, dass das Referat heute nur aus mir als Ein-
zelperson besteht, und ich zukünftig in die Wege
leiten möchte, dass weitere Studierende für das
Referat begeistert werden können. Besonders um
eine nachhaltige Arbeit zu schaffen, die auch mit85
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meinem Studienabschluss (voraussichtlich 2019)
weiterbestehen kann und wird.

Da ich im vergangenen Semester im Ausland
war und aus diesem Grund keine Präsenz gegen-
über dem Studentenrat zeigen konnte, möchte5
ich mich nun entsenden lassen.

Diskussion und Nachfragen
Die Wahl wurde auf der Sitzung nicht mehr
durchgeführt.

Antragsteller: Sven Herdes10

angestrebter Tätigkeitsbereich: Referat QE

Begründung
Aufgrund eines Besuchs des Programmakkrede-
tierungsseminar möchte ich mich gerne weiterhin
mit der QE von Studiengängen Beschäftigen.So15
möchte ich die Erfahrung die ich durch Akkrede-
tierungen sammel gerne an der der TU einbrin-
gen.Für weitere Fragen stehe ich zur Sitzung zur
Verfügung.

Diskussion und Nachfragen20
Über die Entsendung wurde kein Beschluss ge-
fasst.

Antragsteller: Christoph Kleine

angestrebter Tätigkeitsbereich: Wahl in
das Referat Technik25

Begründung
Begründung, oder besser was ich vorhabe:

- Wissenstransfer für technische Infrastruktur
zwischen Stura und FSRen
- gemeinsame IT Lösungen, welche den War-30
tungsaufwand für alle verringern soll
- längerfristig sollte sich der Sturatechniker auch
grob mit den FSR Systemen auskennen um dort
helfen zu können, dafür ist ein vereinheitlichtes
System sinnvoll. Zu beachten sind auch die Er-35
gebnisse der Gespräche auf der 1. uFata, an die
ich anknüpfen möchte.
- LDAP ZIH Anbindung (ermöglicht nach wie
vor auch lokale Zugänge)

Diskussion und Nachfragen40
Die Wahl wurde auf der Sitzung nicht mehr
durchgeführt.

9. Protokolle

9.1. Protokolle der Geschäftsführung

9.1.1. GF-Protokoll vom 20.11.201745

Siehe Anhang ab Seite 30.

Es gab keine Anmerkungen oder Anträge auf
Neubefassung zu dem vorliegenden Protokoll.

Ohne Gegenrede angenommen.

9.1.2. GF-Protokoll vom 27.11.201750

Siehe Anhang ab Seite 33.

Nachfrage von Hendrik: Das Bienenkostum steht
auf der Ausleihliste?
Antwort: Nein, aber es wurde für den speziellen
Fall ausgeliehen.55

Nachfrage von Hendrik: Wer ist GF Finanzamt?
Antwort: Autokorrektur, wird ausgebessert auf
GF Finanzen.

Es gab keine weiteren Anmerkungen oder Anträ-
ge auf Neubefassung zu dem vorliegenden Pro-60
tokoll.

Das Protokoll mit den genannten redaktionellen
Änderungen wird ohne Gegenrede angenom-
men.

9.2. Protokolle des Förderausschusses65

9.2.1. FöA-Protokoll vom 26.10.2017

Siehe Anhang ab Seite 35.

Das Protokoll musste noch einmal überarbeitet
werden, da ein beschlossener Antrag übersehen
wurde.70
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Henriette: Ich möchte gerne als Henriette im
Protokoll stehen!
Der FöA nimmt dies entsprechend auf.

Robert H.: Es steht zweimal derselbe Betrag bei
den FAs Nightline und FA Biennale. Auch dar-5
überhinaus gab es diverse Unstimmigkeiten.

Auflage von Fabian: Es sollen bitte die passende
Summen von den Formularen im Protokoll ste-
hen.
Der FöA kümmert sich drum.10

Anm. von Claudia: Es sollen bitte noch die jewei-
ligen Abkürzungen ausgeschrieben oder im Ver-
zeichnis erklärt werden.
→Wird vom Protokoll so geändert.

Das Protokoll mit den genannten Auflagen wird15
ohne Gegenrede angenommen.

9.2.2. FöA-Protokoll vom 23.11.2017

Siehe Anhang ab Seite 129.

Es gab keine Anmerkungen oder Anträge auf
Neubefassung zu dem vorliegenden Protokoll.20

Ohne Gegenrede angenommen.

10. Berichte

10.1. 4. Quartalsbericht 2016

Inneres
Es fehlt der komplette Bericht.25

10.2. 1. Quartalsbericht 2017

Inneres
Es fehlt der komplette Bericht.

Hochschulpolitik
Es fehlt der komplette Bericht. Dieser wird noch30
aus den AE-Begründungen wiederhergestellt.

Soziales
Es fehlt der komplette Bericht. Dieser wird noch
aus den AE-Begründungen wiederhergestellt.

10.3. 2. Quartalsbericht 201735

Inneres
Es fehlt der komplette Bericht.

Soziales
Es fehlt der komplette Bericht.

Öffentlichkeitsarbeit40
Es fehlt der komplette Bericht.

10.4. 3. Quartalsbericht 2017

Inneres
Es fehlt der komplette Bericht.

Lehre und Studium45
Der Bericht des Referats Lehre und Studium lag
zur Sitzung am 19.10.2017 vor.

Es fehlen Berichte der Referate Sport, Kultur
und Qualitätsentwicklung.

Hochschulpolitik50
Es fehlt der komplette Bericht.

Soziales
Es fehlt der komplette Bericht.

Öffentlichkeitsarbeit
Es fehlt der komplette Bericht.55

10.5. weitere Berichte

Diskussion/Nachfragen:

Die Quartalsberichte für LuSt fehlen in den Sit-
zungsunterlagen. Es sollte dabei stehen, ob es
zur Verfügung steht oder nicht.60

Anm. des Protokolls: Es steht oben dabei, was
fehlt und was nicht.

Allgemein wird angemerkt, dass aktuell keine
Zeit zur Verfügung stand, um die Quartalsbe-
richte fristgerecht zu verfassen. Das Tagesge-65
schäft, den StuRa am Laufen zu halten, hat Vor-
rang.
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11. Geschlossene Sitzung*

GO-Antrag auf Zulassung von Friedrich
Zahn zur geschlossenen Sitzung.

Der GO-Antrag wird ohne Gegenrede ange-
nommen.5

Die geschlossene Sitzung dauerte von 20:50 Uhr
bis 22:39 Uhr.

12. P171130-01 Referat
Personal (Human Resource
Management)10

Antragsteller: Robert Hoppermann

Antragstext
Der StuRa möge beschließen, den Geschäfts-
bereich „Personal“ nach §26 Absatz 1 Grund-
ordnung einzurichten und dem Geschäftsbereich15
das Referat Personal (Human Resource Mana-
gement) mit der vorliegenden Referatsbeschrei-
bung zuzuschreiben. Der:die Geschäftsführer:in
Personal wird dem Geschäftsbereich Personal
zugeordnet. Die Aufgabenbeschreibung des:der20
GF Personal wird in die vorliegende geändert.
Die Einrichtung des Referates soll nach 2 Jah-
ren evaluiert werden.

Begründung
Der Geschäftsbereich Personal existiert derzeit25
nicht in einer der Grundordnung entsprechenden
Form, da dem Geschäftsbereich kein Referat zu-
geordnet ist. Diesem Missstand soll hiermit Ab-
hilfe geschaffen werden.

Die Gründung des Referates erfüllt außerdem30
Aufgaben, die derzeit in der StuRa-Struktur
nicht, oder nur unzureichend abgedeckt werden.
Die Notwendigkeit einer permanenten Struktur
liegt darin, dass viele der vom Referat in vor-
liegender Fassung aufgegriffenen Aufgaben nicht35
durch den:die GF Personal neben dem üblichen
Tagesgeschäft erledigt werden können. Trotzdem
würde ich eine Evaluation nach 1-2 Jahren stark
befürworten.

Die Änderung der Aufgabenbeschreibung40
des:der GF Personal entspricht einer festen Zu-
schrift der Aufgaben nach §27 a der Grundord-
nung, dem inhaltlichen Vorsitz des neugegrün-
deten Referates und einigen, in meiner Sicht
sinnvollen, Ergänzungen zu den bestehenden45
Befugnissen & Pflichten des:der GF Personal,
da diese derzeit noch nicht hinreichend durch
die StuRa-Struktur abgebildet werden.

Der Antrag hätte schon deutlich früher durch
mich erfolgen sollen, aber auf Grund des sehr50
hohen Arbeitsaufkommens war dies bisher nicht
möglich.

Referat Personal (Human Resource Manage-
ment)

Das Referat begleitet, verwaltet und entwickelt55
die Arbeit im StuRa weiter. Für gute Arbeit
müssen die richtigen Rahmenbedingungen und
Weiterbildungsmöglichkeiten gegeben sein, dies
steht im Zentrum der Referatsarbeit.

In die Aufgaben des Referates fällt insbesonde-60
re:

• die Einführung von Exekutivmitgliedern
in die Strukturen & Arbeitsabläufe des
StuRa

• die Erstellung & Entwicklung eines Perso-65
nalentwicklungskonzeptes

• der Überblick über die Referatsstruktur
und deren regelmäßige Evaluation,

• die Besetzung der Referate und ggf. Re-
cruitment (in Absprache mit der Ge-70
schäftsführung und den betroffenen Refe-
raten)

• die Koordination & Beratung zu externen
Dienstleister:innen & Honorarverträgen

• das interne Beschwerdemanagement75

• die Planung & Durchführung von team-
buildenden Maßnahmen

• die Suche, Planung & Durchführung von
geeigneten Weiterbildungsangeboten

• die Durchsetzung und Beratung zum Ar-80
beitsschutz
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• die Ermittlung des Bürobedarfes und nö-
tiger Einrichtungsgegenstände

Änderung der Aufgabenbeschreibung des GF
Personal

Aufgabenbeschreibung GF Personal5

Der:die Geschäftsführer:in Personal ist für alle
Angelegenheiten, die das festangestellte Perso-
nal betreffen verantwortlich. Außerdem ist er:sie
für die Betreuung der ehrenamtlich engagierten
des StuRa innerhalb seiner:ihrer Aufgaben ver-10
antwortlich.

Aufgaben:

• der:die GF Personal ist Qua Amt Dienst-
vorgesetzte:r der Angestellten

• Bearbeitung von Urlaubsanträgen15

• Koordination der Arbeitszeiten in Abspra-
che mit der Geschäftsführung

• Weiterbildungsmaßnahmen für die Festan-
gestellten

• Dienstbesprechungen20

• Arbeitsschutz

• Anpassung der Tätigkeitsprofile und der
Arbeitsverträge

• Erstellung und Aushändigung von schrift-
lichen Dienstanweisungen25

• Dienstbesprechungen zwischen den Ange-
stellten

• Abschluss von Quartalsplänen mit den An-
gestellten

• Rechenschaftsbericht über die Arbeit der30
Angestellten und des GB Personal

• Ansprechpartner:in für die Angestellten

• Überblick über tarifliche Änderungen und
ggf. Anpassungen in den Anstellungsver-
hältnissen35

• Aufbereitung und Durchsetzung der Be-
schlüsse des StuRa bzw. der Geschäftsfüh-
rung, welche die Angestellten betreffen

• Ansprechpartner für die Angestellten ge-
genüber dem StuRa-Plenum und der Ge-40
schäftsführung

• Personalplanung, Bedarfsermittlungen
und Abstimmung der Arbeitsaufgaben

• Personalverwaltung

45 Diskussion und Nachfragen

GO-Antrag auf Verlängerung der Sit-
zungszeit um eine Stunde von Robert Hop-
permann50
Gegenrede von Matthias L.: Die Ordnung sieht
ein Sitzungsende um 23.00 Uhr vor.
Mit 18/3/6 abgelehnt.

GO-Antrag auf Abweichung von der be-
schlossenen Tagesordnung und Vorziehen55
des Punktes Haushalt von Robert Hopper-
mann
Gegenrede von Robert G.: Der Haushalt sollte
vermutlich einen Posten Referat Personal vorse-
hen, sollte dieses eingerichtet werden.60
Der GO-Antrag wird zurückgezogen.

Robert Hoppermann stellt den Antrag vor.

Nachfrage von Matthias L.: Hast du Menschen
die mitarbeiten?
Antwort: Zurzeit sind es 2-3 Menschen die bereit65
sind mitzuarbeiten.

Änderungsantrag 1 von Matthias L.

Ergänze die Aufgabenbeschreibung im An-
tragstext.

Vom Antragsteller übernommen.

Nachfrage von Matthias L.: Gibt es Überschnei-
dungen mit Aufgaben der anderen Referate?70
Antwort: Ja, teilweise mit Referat Struktur.

Anmerkung Matthias Z.: Es gab schonmal ein
ähnliches Referat, dass wurde jedoch abge-
schafft. Es sollte auf jeden Fall vor dem Haushalt
beschlossen werden.75

Nachfrage von Hendrik: Wird es dem Geschäfts-
bereich Personal zugeordnet?
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Antwort: Ja, da der Geschäftsbereich ein Referat
haben sollte, um nach Ordnung zu existieren.

Ohne Gegenrede angenommen.

13. P171116-03 Haushaltsplan
2017/18, 3. Lesung5

Antragsteller: Robert Georges (GF Finanzen
und Inneres)

Antragstext
Das Plenum möge den beiliegenden Wirtschafts-
plan für das Haushaltsjahr 2017/2018 beschlie-10
ßen.

Vollständiger Antrag: siehe Anhang ab Seite 140,
siehe Anhang ab Seite 142

Begründung
Gemäß § 29, Abs. 3 SächsHSFG i.V.m. § 5, Abs. 115
der Finanzordnung der Studentenschaft der TU
Dresden (FO) stellt der Studentenrat eine Haus-
haltsplan auf. Dieser bildet die Grundlage für
die Verwaltung aller Erträge und Aufwendun-
gen. Der Haushaltsplan besteht aus einer Über-20
sicht sowie den entsprechenden Anlagen.

Mit dem Prüfbericht zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung ausgewählter Studentenschaften
stellte der Sächsische Rechnungshof bereits 2006
fest, dass der Wirtschaftsplan der Studenten-25
schaft der TU Dresden nicht den gesetzlichen
Anforderungen entspricht: So wurden die Auf-
wendungen und Erträge nicht vollständig dar-
gestellt und die Vermögensentwicklung ist aus
dem Haushaltsplan nicht ersichtlich. Des Wei-30
teren werden die Aufwendungen für die Ange-
stellten nicht detailliert ausgewiesen, was einen
Verstoß gegen § 7, Abs. 1 FO darstellt; ebenso
werden die Budgets der einzelnen Referate nicht
adäquat abgebildet. Eine angemessene Kontroll-35
und Steuerungsfunktion des Haushaltsplan war
damit nur bedingt gegeben.

Trotz der erheblichen Mängel erfolgte bisher kei-
ne grundlegende Überarbeitung und Anpassung
der Haushaltspläne an die gesetzlichen und ord-40
nungsmäßigen Anforderungen. Diesem Umstand

soll die neue Struktur Rechnung tragen. Darü-
ber hinaus erhöht die Neugliederung der ein-
zelnen Haushaltspositionen die Übersichtlichkeit
über die Mittelverwendung in der Gestalt, dass45
z.B. einzelne Finanzanträge nun direkt den ent-
sprechenden Referaten zugeordnet werden kön-
nen. Die jeweiligen Referent:innen haben nun
die Möglichkeit sich unmittelbar über das Bud-
get „ihres“ Referates zu informieren. Die Einstel-50
lung der entsprechenden Haushaltsmittel soll da-
bei zukünftig nach einer Bedarfsanmeldung der
Referate erfolgen in der die einzelnen Projekte
für das entsprechende Haushaltsjahre vorab skiz-
ziert werden sollen.55

Neben der besseren Übersichtlichkeit ermöglicht
die neue Struktur auch eine adäquate Grundla-
ge für weitere Controlling-Maßnahmen wie z.B.
der Erstellung einer Übersicht über eingegange-
ne Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünf-60
tige Haushaltspläne übernommen werden sol-
len.

Vertiefende Erläuterungen zu der Gliederung so-
wie den Ansätzen der einzelnen Haushaltsposi-
tionen können auf der Sitzung mündlich vorge-65
tragen werden.

Hinweise:

1. Um einen direkten Vergleich zwischen der al-
ten und der neuen Struktur und damit eine Dis-
kussion der Stärken und Schwächen der beiden70
Formen zu ermöglichen, wird der aktuelle Haus-
haltsplanentwurf zusätzlich noch in der bereits
bekannten Form dargestellt. Diese ist nicht Be-
standteil des Beschlusses.

2. Gemäß § 11, Abs. 1 GO sind für den Haus-75
haltsplan nur 2. und 3. Lesung erforderlich.

Viele Grüße
Robert Georges

siehe Anhang ab Seite 150

Diskussion und Nachfragen80

Robert stellt die eingearbeiteten Änderungen
vor.
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Anmerkung Robert H.: Der extra Weiterbil-
dungstopf sollte vorgesehen werden, da viele
Weiterbildungsangebote von den Angestellten
genutzt werden sollten.

Anmerkung Matthias L.: Die Deckung verschie-5
dener Konten ist in der Ordnung vorgesehen.
Wir würden einen großen Topf beschließen, in
dem sich alle Töpfe miteinander decken würden.
Einige Beziehungen zwischen den Töpfen erge-
ben sich jedoch nicht, weshalb nicht alle Töpfe10
sich gegenseitig decken sollten.

Nachfrage von Matthias L.: Wofür ist der Topf
„Sonderzuwendungen von Fachschaften“?
Antwort: Dient vorallem dazu um neuen FSR
den Start zu erleichtern und eine Möglichkeit15
zu besitzen, den FSRä Geld zuzuführen, dass
sie nicht zurückzahlen müssen. Darüber muss je-
doch der StuRa gesondert entscheiden. Größere
Fachschaften kommen mit ihren Mitteln gut zu-
recht, kleinere eher nicht. Der Topf ist allgemein20
nur ein Vorschlag.

Änderungsantrag 1 von Matthias L.

Kürze die Deckungsfähigkeit auf 5% und be-
grenze Sie auf die Töpfe untereinander, die der
gleichen Kategorie angehören.

Anmerkung Robert G.: Nachprüfung der De-
ckungsfähigkeit, genaue Grenzen sind derzeit
nicht bekannt.25

Nachfrage von Hendrik: Sonderzuwendungen
würde unter die Förderrichtlinie fallen. Gab es
das in der Vergangenheit?
Antwort: Ja, wurde 1-2 mal genutzt.

Änderungsantrag 2 von Matthias L.30

Benenne 4829 um in „Anschubfinanzierung neu-
er FSRe“ und kürze auf 1.000e

Begründung: Finanzen der kleineren FSR soll-
ten sich nicht darüber regulieren. Dies ist ein
anderes Problem.

Anmerkung Matthias L.: Das Ausgabeverhalten
hat sich stark verändert. Man sollte schauen in
welchen Töpfen noch Sparpotential besteht.

Anmerkung Robert G.: Gewisse Töpfe haben
einen festen Namen. Diese sollten buchhalterisch35
fallen gelassen werden und nicht umbenannt wer-
den.

Anmerkung Sven: Wir brauchen dafür einen
Topf oder wir ändern die Förderrichtlinie.

Die Sitzung endete um 23:00 Uhr.40
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Des Weiteren standen folgende Punkte auf der TO, welche nicht mehr behandelt werden konnten.

14. P171116-04 Beitragserhöhung 2. Lesung*

15. P171102-01 Sportlerehrung USZ*

16. P170928-09 Grundordnungsänderung § 18, 3. Lesung*

17. Antrag 16/117 Grundordnungsänderung §15 (4) 1. und 2. Lesung*5

18. Antrag 16/126 Geschäftsordnungsänderung § 10 (4), 3. Lesung*

19. P17-06-15-04 Umbenennungsantrag, 1./2. Lesung*

20. Antrag 16/092 Änderung Geschäftsordnung – 2. Lesung*

21. Antrag 16/025 Änderung Grundordnung/Geschäftsordnung/Förderrichtlinie, 3. Lesung*

22. Antrag 16/075 Änderung der Grundordnung § 21, 3. Lesung*10

23. P17-06-15-07 Änderung GO § 9 (9) Beratungspause, 1./2. Lesung*

24. P171019-03 Rücknahme der Öffentlichkeit von Sitzungen und Begrenzung des Rederechtes
auf Organmitglieder*

25. P171116-05 Erhöhung der Sitzzahl im Sitzungsvorstand, 1. & 2. Lesung*

26. P171130-03 Finanzantrag HSG Musae15

27. Sonstiges

A. Anhang
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Beitragsordnung 

der Studentenschaft der TU Dresden 

 

(Erstellt am 2010.11.2017) 

Die Beitragsordnung wurde gemäß § 29 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hoch-

schulen im Freistaat Sachsen (SächsHSFG) vom Studentenrat der Technischen Universität 

Dresden in der Sitzung am XX.11.2017 beschlossen.  
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§ 1 
Beitragszweck 

 
1 Die Studentenschaft der TU Dresden erhebt zur 
Durchführung ihrer Aufgaben von ihren Mitglie-
dern Beiträge [§ 2 Abs. 2 Grundordnung der Stu-
dentenschaft der TU Dresden]. 
 
 

§ 2 
Beitragshöhe 

 
1 Der Beitrag ist in folgender Höhe für folgende 
Zwecke bestimmt: 
 

1. Für den StuRa 3,70 Euro pro Semes-
ter 

 
2. Für die Fachschaften 0,90 Euro pro 

Semester 
 
3. Für das Semesterticket VVO und 

SPNV Sachsen 181,80 Euro pro Se-
mester 

 
4. Für die Nextbike-Nutzung 2,40 Euro 

pro Semester 
 
 
 
 

§ 3 
Beitragspflicht 

 
(1)1 Der Beitragspflicht unterliegen alle Studentin-
nen, die Mitglied der Studentenschaft der TU 
Dresden sind mit Ausnahme der Nebenhörer. 
(2)1 Fernstudentinnen, Studentinnen, die an Au-
ßenstellen der TU Dresden außerhalb des Ver-
bundgebietes des Verkehrsverbundes Oberelbe 
(VVO) immatrikuliert sind und dort studieren, so-
wie Studentinnen, die vom Studium beurlaubt sind, 
sind, sofern sie den Antrag auf Beurlaubung bis 
zum Ende der Rückmeldefrist gemäß § 6 Abs. 1 
Immatrikulationsordnung gestellt haben, während 
dieser Zeiten von der Zahlungspflicht für das Se-
mesterticket und vom Beitrag für die Nextbike-
Nutzung befreit. 
 

 
 
 

§ 4 
Rückerstattung und Nachkauf 

 
(1)1 Der Studentenschaftsbeitrag kann in sozialen 
Härtefällen aus Mitteln des Studentenrates zu-

rückerstattet werden. 2Näheres regelt die Härte-
fallordnung. 
 
(2)1 In nachfolgenden Fällen 1. bis 7. können 
Studentinnen auf schriftlichen Antrag an den Stu-
dentenrat den Beitragsanteil für das Semesterti-
cket und die Nextbike-Nutzung zurück erhalten. In 
Fall 8. kann nur der Beitragsanteil für die Nextbi-
ke-Nutzung erstattet werden. 
 

1. Behinderte Studentinnen im Besitz ei-
nes Schwerbehindertenausweises mit 
einem der gültigen Merkzeichen (gem. 
SGB IX) 

 aG, 

 Bl, 

 H, 

 G mit gültiger Wertmarke, 

 Gl mit gültiger Wertmarke 
oder mit anderweitig nachgewiesener 
Behinderung, die die Nutzung des 
Semesterticket verhindert bzw. die 
Nextbike-Nutzung, 
 
 

2. Ableistung eines studienbezogenen 
Praktikums oder einer sonstigen stu-
dienbedingten Anstellung außerhalb 
des VVO-Verbundgebietes, 

 
3. Erstellung einer Diplomarbeit bzw. 

sonstigen Abschlussarbeit studienbe-
dingt außerhalb des VVO-
Verbundgebietes, 

 
 
4. nachträgliche Beurlaubung, 
 
5. Promotion außerhalb des VVO-

Verbundgebietes, 
 
6. studienbedingter Auslandsaufenthalt 

ohne Beurlaubung, 
 
7. Im- oder Exmatrikulation, 
 
8. Feststellung der Nichteignung bzw. 

Entzug der Erlaubnis zum Führen von 
Fahrrädern durch die Fahrerlaubnis-
behörde. 

 
 (3)1 Der Antrag auf Rückerstattung muss spätes-
tens 6 Tage nach Eintreten des Rückerstattungs-
grundes beim Studentenrat eingehen, andernfalls 
kann nur für den Zeitraum nach Antragseingang 
erstattet werden. 2Im Fall einer Immatrikulation 
nach Semesterbeginn muss der Antrag spätes-

-Protokoll A.5 Rückwirkende Beitragsordnung 30.November 2017

Seite 25 von 152



3 

 

tens sechs Wochen nach dem Immatrikulations-
datum eingehen. 
 
(4)1 Als Eingangszeitpunkt eines Antrags auf Er-
stattung des Beitrags für das Semesterticket und 
die Nextbike-Nutzung gilt der Zeitpunkt, zu dem 
dieser Antrag und der Studentenausweis dem 
Studentenrat vorliegen. 2Die schriftlichen Unterla-
gen zum Nachweis der Voraussetzungen für eine 
Beitragserstattung gemäß § 4 Abs. 2 können bin-
nen sechs Wochen nachgereicht werden. 
 
(5)1 Für jeden vollen Monat nach Antragseingang, 
für den ein Rückerstattungsgrund gemäß § 4 Abs. 
2 vorliegt, ist je Monat ein Sechstel des Semes-
terticketbeitrags zu erstatten. ²Dabei gilt als voller 
Monat auch der Monat, in dem der Rückerstat-
tungsgrund für maximal 7 Tage nicht vorliegt.   
3Außer im Fall der Ex- oder Immatrikulation er-
folgt keine Rückerstattung von weniger als einem 
Drittel des Semesterticketbeitrages. 
4Der Beitrag für die Nextbike-Nutzung wird aus-
schließlich für sechs Monate erstattet, sofern der 
Rückerstattungsgrund für das ganze Semester 
vorliegt. 5Dabei gilt auch als ganzes Semester, 
wenn der Rückerstattungsgrund für maximal 7 
Tage nicht vorliegt.    

  
 
(6)1 Anträge nach Abs. 2 Nr. 1 bis 6 sowie Nr. 8, 
die nach dem 29.2 für das Wintersemester bzw. 
31.8. für das Sommersemester eintreffen, sind 
abzulehnen. 2Bei Verlust des Studentenauswei-
ses erfolgt keine Rückerstattung des Semesterti-
cketbeitrages. 
 
(7)1 Die Möglichkeit, das Semesterticket und die 
Nextbike-Nutzung nachträglich zu erwerben, ha-
ben alle Studentinnen, die nach § 3 von der Bei-
tragspflicht für das Semesterticket und die Next-
bike-Nutzung befreit sind. 2Studentinnen, die nicht 
der Beitragspflicht gemäß § 3 Abs. 1 unterliegen, 
haben den Beitrag für StuRa und Fachschaften 
beim Nachkauf des Semestertickets und der 
Nextbike-Nutzung nachzuentrichten. 3Der Preis 
für das Semesterticket im Nachkauf beträgt für 
jeden angefangenen Monat Restgültigkeit ein 
Sechstel des Beitragsanteils für das Semesterti-
cket, mindestens jedoch ein Drittel von diesem. 
4Der Preis für die Nextbike-Nutzung ist in voller 
Höhe zu entrichten. 
 

 

 

 
 
 

§ 5 
Beitragserhebung und Fälligkeit 

 
1 Der Semesterbeitrag ist in der vom Immatrikula-
tionsamt bekannt gemachten Form einzuzahlen. 
2Er wird fällig mit der Einschreibung bzw. Rück-
meldung. 

§ 6 
Mittelverwaltung 

 
(1)1 Der StuRa zahlt aus der Summe der für ihn 
gemäß § 2 Abs. 1 bestimmten Mittel jeder Fach-
schaft einen Sockelbetrag in Höhe von EUR 
500,00. 
 
(2)1 Der StuRa verwaltet die für ihn bestimmten 
Mittel entsprechend seiner Finanzordnung. 2Die 
Fachschaften verwalten die ihnen übergebenen 
Mittel in eigener Verantwortung gemäß der Fi-
nanzordnung. 
 
(3)1 Die Beiträge für das Semesterticket und die 
Nextbike-Nutzung werden durch das Immatrikula-
tionsamt gemäß der mit den beteiligten Unter-
nehmen getroffenen Vereinbarungen direkt über-
wiesen. 
 
(4)1 Die Regelungen der §§ 3 Abs. 4 und 8 Abs. 2 
S. 2 der Finanzordnung bleiben unberührt. 
 
 
 
Die Beitragsordnung tritt mit Wirkung vom 01XX. 
Juni November 2017 in Kraft. Damit tritt die vor-
herige Beitragsordnung außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________    __________________ 
 
Robert Georges              Claudia Meißner 
GF Finanzen                   GF Soziales   
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Beitragsordnung 

der Studentenschaft der TU Dresden 

 

(Erstellt am 2010.11.2017) 

Die Beitragsordnung wurde gemäß § 29 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hoch-

schulen im Freistaat Sachsen (SächsHSFG) vom Studentenrat der Technischen Universität 

Dresden in der Sitzung am XX.11.2017 beschlossen.  
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§ 1 
Beitragszweck 

 
1 Die Studentenschaft der TU Dresden erhebt zur 
Durchführung ihrer Aufgaben von ihren Mitglie-
dern Beiträge [§ 2 Abs. 2 Grundordnung der Stu-
dentenschaft der TU Dresden]. 
 
 

§ 2 
Beitragshöhe 

 
1 Der Beitrag ist in folgender Höhe für folgende 
Zwecke bestimmt: 
 

1. Für den StuRa 3,70 Euro pro Semes-
ter 

 
2. Für die Fachschaften 0,90 Euro pro 

Semester 
 
3. Für das Semesterticket VVO und 

SPNV Sachsen 181,80 Euro pro Se-
mester 

 
4. Für die Nextbike-Nutzung 2,40 Euro 

pro Semester 
 
 
 
 

§ 3 
Beitragspflicht 

 
(1)1 Der Beitragspflicht unterliegen alle Studentin-
nen, die Mitglied der Studentenschaft der TU 
Dresden sind. mit Ausnahme der Nebenhörer. 
(2)1 Fernstudentinnen, Nebenhörerinnen und 
Studentinnen, die an Außenstellen der TU Dres-
den außerhalb des Verbundgebietes des Ver-
kehrsverbundes Oberelbe (VVO) immatrikuliert 
sind und dort studieren, sowie Studentinnen, die 
vom Studium beurlaubt sind, sind, sofern sie den 
Antrag auf Beurlaubung bis zum Ende der Rück-
meldefrist gemäß § 6 Abs. 1 Immatrikulationsord-
nung gestellt haben, während dieser Zeiten von 
der Zahlungspflicht für das Semesterticket und 
vom Beitrag für die Nextbike-Nutzung befreit. 
 

 
 
 

§ 4 
Rückerstattung und Nachkauf 

 
(1)1 Der Studentenschaftsbeitrag kann in sozialen 
Härtefällen aus Mitteln des Studentenrates zu-

rückerstattet werden. 2Näheres regelt die Härte-
fallordnung. 
 
(2)1 In nachfolgenden Fällen 1. bis 7. können 
Studentinnen auf schriftlichen Antrag an den Stu-
dentenrat den Beitragsanteil für das Semesterti-
cket und die Nextbike-Nutzung zurück erhalten. In 
Fall 8. kann nur der Beitragsanteil für die Nextbi-
ke-Nutzung erstattet werden. 
 

1. Behinderte Studentinnen im Besitz ei-
nes Schwerbehindertenausweises mit 
einem der gültigen Merkzeichen (gem. 
SGB IX) 

 aG, 

 Bl, 

 H, 

 G mit gültiger Wertmarke, 

 Gl mit gültiger Wertmarke 
oder mit anderweitig nachgewiesener 
Behinderung, die die Nutzung des 
Semesterticket verhindert bzw. die 
Nextbike-Nutzung, 
 
 

2. Ableistung eines studienbezogenen 
Praktikums oder einer sonstigen stu-
dienbedingten Anstellung außerhalb 
des VVO-Verbundgebietes, 

 
3. Erstellung einer Diplomarbeit bzw. 

sonstigen Abschlussarbeit studienbe-
dingt außerhalb des VVO-
Verbundgebietes, 

 
 
4. nachträgliche Beurlaubung, 
 
5. Promotion außerhalb des VVO-

Verbundgebietes, 
 
6. studienbedingter Auslandsaufenthalt 

ohne Beurlaubung, 
 
7. Im- oder Exmatrikulation, 
 
8. Feststellung der Nichteignung bzw. 

Entzug der Erlaubnis zum Führen von 
Fahrrädern durch die Fahrerlaubnis-
behörde. 

 
 (3)1 Der Antrag auf Rückerstattung muss spätes-
tens 6 Tage nach Eintreten des Rückerstattungs-
grundes beim Studentenrat eingehen, andernfalls 
kann nur für den Zeitraum nach Antragseingang 
erstattet werden. 2Im Fall einer Immatrikulation 
nach Semesterbeginn muss der Antrag spätes-
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tens sechs Wochen nach dem Immatrikulations-
datum eingehen. 
 
(4)1 Als Eingangszeitpunkt eines Antrags auf Er-
stattung des Beitrags für das Semesterticket und 
die Nextbike-Nutzung gilt der Zeitpunkt, zu dem 
dieser Antrag und der Studentenausweis dem 
Studentenrat vorliegen. 2Die schriftlichen Unterla-
gen zum Nachweis der Voraussetzungen für eine 
Beitragserstattung gemäß § 4 Abs. 2 können bin-
nen sechs Wochen nachgereicht werden. 
 
(5)1 Für jeden vollen Monat nach Antragseingang, 
für den ein Rückerstattungsgrund gemäß § 4 Abs. 
2 vorliegt, ist je Monat ein Sechstel des Semes-
terticketbeitrags zu erstatten. ²Dabei gilt als voller 
Monat auch der Monat, in dem der Rückerstat-
tungsgrund für maximal 7 Tage nicht vorliegt.   
3Außer im Fall der Ex- oder Immatrikulation er-
folgt keine Rückerstattung von weniger als einem 
Drittel des Semesterticketbeitrages. 
4Der Beitrag für die Nextbike-Nutzung wird aus-
schließlich für sechs Monate erstattet, sofern der 
Rückerstattungsgrund für das ganze Semester 
vorliegt. 5Dabei gilt auch als ganzes Semester, 
wenn der Rückerstattungsgrund für maximal 7 
Tage nicht vorliegt.    

  
 
(6)1 Anträge nach Abs. 2 Nr. 1 bis 6 sowie Nr. 8, 
die nach dem 29.2 für das Wintersemester bzw. 
31.8. für das Sommersemester eintreffen, sind 
abzulehnen. 2Bei Verlust des Studentenauswei-
ses erfolgt keine Rückerstattung des Semesterti-
cketbeitrages. 
 
(7)1 Die Möglichkeit, das Semesterticket und die 
Nextbike-Nutzung nachträglich zu erwerben, ha-
ben alle Studentinnen, die nach § 3 Abs. 2 von 
der Beitragspflicht für das Semesterticket und die 
die Nextbike-Nutzung befreit sind. 2Studentinnen, 
die nicht der Beitragspflicht gemäß § 3 Abs. 1 
unterliegen, haben den Beitrag für StuRa und 
Fachschaften beim Nachkauf des Semesterti-
ckets und der Nextbike-Nutzung nachzuentrichten. 
32Der Preis für das Semesterticket im Nachkauf 
beträgt für jeden angefangenen Monat Restgül-
tigkeit ein Sechstel des Beitragsanteils für das 
Semesterticket, mindestens jedoch ein Drittel von 
diesem. 43Der Preis für die Nextbike-Nutzung ist 
in voller Höhe zu entrichten. 
 
 
 

§ 5 
Beitragserhebung und Fälligkeit 

 

1 Der Semesterbeitrag ist in der vom Immatrikula-
tionsamt bekannt gemachten Form einzuzahlen. 
2Er wird fällig mit der Einschreibung bzw. Rück-
meldung. 

§ 6 
Mittelverwaltung 

 
(1)1 Der StuRa zahlt aus der Summe der für ihn 
gemäß § 2 Abs. 1 bestimmten Mittel jeder Fach-
schaft einen Sockelbetrag in Höhe von EUR 
500,00. 
 
(2)1 Der StuRa verwaltet die für ihn bestimmten 
Mittel entsprechend seiner Finanzordnung. 2Die 
Fachschaften verwalten die ihnen übergebenen 
Mittel in eigener Verantwortung gemäß der Fi-
nanzordnung. 
 
(3)1 Die Beiträge für das Semesterticket und die 
Nextbike-Nutzung werden durch das Immatrikula-
tionsamt gemäß der mit den beteiligten Unter-
nehmen getroffenen Vereinbarungen direkt über-
wiesen. 
 
(4)1 Die Regelungen der §§ 3 Abs. 4 und 8 Abs. 2 
S. 2 der Finanzordnung bleiben unberührt. 
 
 
 
Die Beitragsordnung tritt mit Wirkung vom 01XX. 
Juni November 2017 in Kraft. Damit tritt die vor-
herige Beitragsordnung außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________    __________________ 
 
Robert Georges              Claudia Meißner 
GF Finanzen                   GF Soziales   
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Studentenrat der TU Dresden

Protokoll der GF-Sitzung vom 20.11.2017

Anwesende: Robert Hoppermann (GF Personal), Fabian Köhler (GF Lehre und Studium), 
Claudia Meißner (GF Soziales), Robert Georges (GF Finanzen) 
Gäste: Sven Herdes, Marian Schwabe, Erik Elster, Jasmin Usainov, Martin Keßler
Protokoll:  Paul Hösler
Beginn: 16:46Uhr
Ende: 17:33Uhr

Tagesordnungspunkte/Themen Verantwortlich

Alle Anwesenden werden darüber informiert, dass die Beschlüsse der GF 
erst wirksam werden, wenn das Protokoll durch das StuRa-Plenum 
bestätigt wurde.

1. G17112001/Rundmails

1.1) Rundmail – Veranstaltungsbewerbung
Siehe Anhang
Wird am 21.11.2017 versendet.
Ohne Gegenrede gecleart.

1.2) Rundmail – Wahlaufruf
Siehe Anhang
Wird am 26.11.2017 versendet.
Ohne Gegenrede gecleart.

2. G17112002/Antwort: Beschwerde zur Veröffentlichung von 
Protokollen
Es wird noch einmal drübergegendert. Sonst bestehen keine 
Bedenken.
Ohne Gegenrede angenommen.

3. G17112003/Das äußerst alte Zelt
Das Ergebnis der Verlosung ist: Der FSR ET hat gewonnen! 
Wir gratulieren den glücklichen Gewinner:innen und wünschen 
ihnen alles gute auf ihrem weiteren Lebensweg.
Die Loszettel werden archiviert.
Die FSRe Geo & MW gehen leider leer aus. Wir sind untröstlich.

4. G17112004/Themen aus dem Büro

4.1) Untätigkeitsbeschwerde
Eine Anfrage ist aus unerfindlichen Gründen im falschen Fach 
gelandet, wir entschuldigen uns und haben die Antwort erneut 
abgeschickt.

Die GF

Die GF

RF SUF

Die GF

Die GF
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4.2) Kartenverkauf Internationale Weihnachtsfeier
Es werden Karten im Servicebüro verkauft. Die Veranstaltung ist 
am 08.12.

4.3) Freischaltberechtigung
Paul Berger ist nicht mehr im Wahlausschuss und wurde von der 
Liste gestrichen. Sonst bleibt die Liste unverändert.

Ohne Gegenrede angenommen.

5. G17112005/WeiFei-Hotspots
Am 15.12.2017 findet die StuRainterne Weihnachtsfeier für 
Exekutive und Plenumsmitglieder statt. Wir bitten darum, dass 
jeder eine Kleinigkeit mitbringt. Fabian Köhler übernimmt die 
Koordination. Glühwein, Technik und ein wenig Essen wird 
organisiert.

6. G17112006/HSGipfel
Eine Studierende der TUD möchte einen sachsenweiten 
Hochschulgruppengipfel organisieren. Das Thema wurde an den 
LSR weitergeleitet, die GF findet die Grundidee gut, aber möchte 
vorher das Konzept sehen.

7. G17112007/Materialverleih
Folgende Punkte sollen in den Materialverleih aufgenommen 
werden:
2x Einzel-Induktionsherdplatten: 20€ Kaution, 5€ Nutzungsentgelt
1x Doppel-Herdplatten (Nicht Induktionsgeeignet!): 20€ Kaution, 5€
Nutzungsentgelt
2x Topf Induktionsgeeignet Kaution
2x Topf 5€ Kaution

Ohne Gegenrede angenommen.

8. G17112008/Sonstiges
An der Philfak (sowie alle anderen Fakultäten) wurden Gelder um 
10% wegen der ExIni gekürzt.  Die Philfak wurde im Mittelbau 
besonders hart getroffen, so dass z.T. die Lehre stark darunter 
leidet.
Es gibt eine neue Richtlinie zur Turnhallennutzung für 
Übernachtungen. Diese wird demnächst an die FSRä versendet.
Claudi trifft sich zur Auswertung der „So geht’s los“ - Affäre am 
08.12. mit Frau Hartenhauer.
Robert G. möchte die nächste Sitzung verschieben, um dort den 
Haushaltsplan und die Beitragserhöhung vorstellen zu können.
Es wird dazu eine Rundmail geben.
Bei Bedarf kann die stura.link/wahlen weiterleitung dem FSR 
Informatik entzogen werden – es kommt derzeit zu Problemen.

Die GF

Die GF

Fabian Köhler

Der GF

Der Gerät

Die GF

2
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Studentenrat der TU Dresden

Protokoll der GF-Sitzung vom 27.11.2017

Anwesende: Robert Hoppermann (GF Personal), Fabian Köhler (GF Lehre und Studium), 
Claudia Meißner (GF Soziales), Robert Georges (GF Finanzen), Paul Hösler (GF 
Hochschulpolitik)
Gäste: Lutz Thies, Martin Keßler, Nathalie Schmidt, Lukas Keller, Sven Herdes, Julian 
Heinrich, Felix Ott, Henriette Mehn, Matthias Lüth, Georg Rennert, Hendrik Hostombe
Protokoll:  Robert Hoppermann
Beginn: 16:48Uhr
Ende: 17:42Uhr

Tagesordnungspunkte/Themen Verantwortlich

Alle Anwesenden werden darüber informiert, dass die Beschlüsse der GF 
erst wirksam werden, wenn das Protokoll durch das StuRa-Plenum 
bestätigt wurde.

1. G17112701/Berichte
Lehrerinnenbildung GEW 
Es gab eine Veranstaltung zu diesem Thema, Paul und Nathalie 
haben teilgenommen. U.a. wurde ein Buch von Peer Pasternack 
vorgestellt und soll in den Literaturkader des StuRa aufgenommen 
werden.
„Auskotzkasten“ [sic!] - Paul kümmert sich. 
Es wird ein Treffen mit Frau Hartenhauer zur „So geht‘s Los“ - 
Broschüre stattfinden. Claudi wartet noch auf reichlich Feedback 
von den FSRen.

2. G17112702/StuRa Weihnachtsfeier – 15.12.17
Es wird noch einmal auf die Weihnachtsfeier hingewiesen die am 
15.12.2017 um 17:00 im StuRa stattfindet. Exekutive und 
Plenumsmitglieder sind herzlichst willkommen! 
Meldet euch bei Fabi! 

3. G17112703/Fritsche & Steinbach Weihnachtsfeier
07.12.2017 findet eine Weihnachtsfeier von Fritsche und Steinbach 
statt. Als Geschäftspartner ist die GF eingeladen. 
Fabian wird sich dazugesellen.

4. G17112704/Beratende
Der StuRa stellt derzeit regelmäßig das Zimmer 7 für Beratungen 
bereit. Die Beratungen finden im Rahmen einer Weiterbildung 
statt. Frau Schwarzkopf koordiniert die Externen, die GF sieht 
darin einen Mehrwert für die Studierendenschaft und den StuRa. 
Außerdem stünde der Raum in der Zeit sonst leer. Es wird 
unserem Transparenzanspruch nachgekommen:
Es beraten derzeit: Romy Bittner. Noreen Teschler, Cordelia 

GF HoPo

GF HoPo
GF Soziales

GF LuSt

GF LuSt

GF Personal
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Seehafer
5. G17112705/Einladung – Vorstellung IHG

Die GF ist am 16.12.17 zu einer Vorstellung der Hochschulgruppe 
eingeladen. Jemand versucht hinzugehen. Leider sind die LSR-
Überschneidungen in diesem Personenkreis groß. 
Es wird festgestellt, dass gerade alle 8 LSR-Mitglieder/Ersatzleute 
in einem Raum sind (Sowas gab‘s ja noch NIE!!!1!).

6. G17112706/Bienenkostüm
Greenpeace möchte unser Bienenkostüm für eine ihrer Aktionen 
ausleihen. 
Es soll vom 04.-05.12.17 ausgeliehen werden. Es wird eine Kaution 
von 50€ festgelegt.
Ohne Gegenrede angenommen. 
Paul kümmert sich um die Koordination.

7. G17112707/FA Schampus
Der Finanzantrag Sommerfest läuft noch immer – spätester 
Termin zur Abgabe bei Frau Dunst ist 08.12.17

8. G17112708/Kooperation TUD-Face
Am 09.05. wurde eine Kooperation beschlossen. Es wurde sich auf 
unsere Rückmeldung nicht mehr gemeldet.

9. G17112709/Paella
Zum Turnustreffen am 11.12.17 gibt es eine Platzbegrenzung von 
40-50 Personen. Senator:innen & Geschäftsführung sind gesetzt. 
Die Fachschaftsräte können noch bis zum 01.12. Rückmeldung 
geben, danach wird mit Interessierten (dem Dunstkreis) aufgefüllt.

10. G17112710/Sonstiges
Erinnerung an alle: Wer zum Offenen Studierenden Treffen 
möchte, sollte sich zeitnah anmelden.

Die GF

GF HoPo

GF Finanzamt

Die GF

GF Soziales

GF HoPo
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Studentenrat der TU Dresden

Protokoll der Sitzung des Förderausschusses vom 26.10.2017

Stimmberechtigte: Nils Taeger, Hendrik Hostombe, Jan Albrecht, Sven Herdes, Robert Georges
AntragstellerInnen: 
Gäste: 

Protokoll: Nils Taeger
Sitzungsleitung: Jan Albrecht, ab 20:45 Hendrik Hostombe
Beginn: 18:30
Ende: 20:53

Tagesordnungspunkte/ Themen Verantwortlich

F-171026-1 HSG musae

Aufgabe: Theater und Chorleute die lateinische und altgriechische 
Theaterstücke einüben.

Grund: Raumanträge an der Uni.

Abstimmung: Angenommen, keine Gegenrede.

F-171026-2 HSG Hochschulpiraten

Aufgabe: Unterstützung der Piratenpartei.

Grund: Mehr Seriosität für Öffentlichkeitsarbeit. Nutzung der Ausleihe.

Anmerkungen: Stehen den Zielen der Partei nahe und erhalten 
gelegentlich Spenden, sind aber komplett unabhängig. Jeder kann Mitglied
werden.

Abstimmung: Angenommen, keine Gegenrede.

F-171026-3. HSG elbMUN

Aufgabe: Politische Bildung. Beschäftigung mit den Themen der UNO

Grund: Nutzung der HSG-Vorteile, wie Raumanträge und Ausleihen.

Anmerkungen: -

Abstimmung: Angenommen, keine Gegenrede.

Jette Mehn

Tilman Haupt

Fiona Feller
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F-171026-4.  Studenteninitiative Kommunikationswissenschaften

Aufgabe: Kümmern sich um Probleme bei den 
Kommunikationswissenschaften und entsprechenden Instituten.

Grund: Raumanträge und Ressourcen

Anmerkungen: Mitglied wird man mit einem formlosen Antrag. 
Es wird kritisch gesehen, dass sie Aufgaben Erfüllen wollen, die eigentlich 
beim FSR liegen. Die Vertreter beteuern, dass sie eng mit dem FSR 
zusammenarbeiten und keine Konkurrenz darstellen wollen. Der FSR 
unterstützt sie wohl. Eine Stellungnahme des FSR wird gewünscht.

Antrag auf Vertagung ins StuRa-Plenum von Hendrik Hostombe:
3/2/0  Vertagt ins StuRa-Plenum→

F-171026-5 HSG Junge DGAP

Aufgabe: Förderung der Meinungsbildung über außenpolitische Themen.

Grund: Raumanträge, Ressourcen 

Anmerkungen:  Jahresbeitrag beim Verein kostet 150 Euro im Jahr. 
Studenten mit wenig Geld werden wohl gefördert und können trotzdem 
Mitglied werden. Die Mitgliedschaft in der Gruppe ist aber nicht gebunden
an der Vereinsmitgliedschaft.
Die Veranstaltungen der Gruppe sind für jeden offen.

Abstimmung: Angenommen, keine Gegenrede.

F-171026-6 HSG Grex ad vallem albis

Aufgabe: Interessenverein für das Mittelalter mit Schwerpunkt auf den 
Schwertkampf.

Grund: Raumanträge, für Trainingsmöglichkeiten im Winter.

Anmerkungen: Nach Vorbild einer Gruppe in Freiberg. Die Verbindung 
mit dem Uni-Sport ist schwierig, da es keinen Trainerschein für die 
Aktivität gibt. Sven merkt an, ein Trainerschein ist nicht nötig, lediglich 
eine Fortbildung.

Abstimmung: Angenommen, keine Gegenrede.

FA‘s RYL

F-171026-7     Antrag 1: Weihnachtsfeier

Antragshöhe: 220 Euro

Lena Mank

Frederike 
Buddensiek

Arrid Gahsche

Luisa Eichler
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Begründung: Siehe Antragstext

Anmerkungen: Nicht genügend Angebote für die Abschiedsgeschenke. 
Die Raumkosten sind für die Trinitateskirche, welche wegen des 
Ambientes bevorzugt werden. 

Abstimmung: Angenommen, keine Gegenrede.
 Auflage: Nachreichung der 3 Angebote→

F-171026-8 Antrag 2: Seminar

Antragshöhe: 60 Euro

Begründung: Siehe Antragstext

Anmerkungen: - 

Abstimmung: Angenommen, keine Gegenrede.

F-171026-9 Antrag 3: Matching

Antragshöhe: 15 Euro

Begründung: Siehe Antragstext

Anmerkungen: Läuft nach der Art eines Speed-Datings ab. Dient zur 
Findung zwischen Mentoren und Schülern. Jeder gibt immer 3 Namen im 
Anschluss ab.

Abstimmung: Angenommen, keine Gegenrede.

F-171026-10 FA Forstliches Volleyball-Turnier

Antragshöhe: 611,87 Euro

Begründung: Siehe Antragstext

Anmerkungen: Jährliches bundesweites Event. Dieses Jahr in Rottenburg. 
9 Leute wollen hinfahren. 2 Nicht-Forstis fahren mit. Die Veranstaltung 
wurde über alle Forst-Kanäle öffentlich geteilt. Übernachtung 2 Nächte in 
einer Jugendherberge. Anreise mit einem Kleinbus.
Eigenanteil von 20 Euro pro Person.
Die Unterkunft ist fix vom Veranstalter.
Angebote bezüglich der Kleinbusse haben sie dabei. 

Abstimmung: 5/0/0  Angenommen.→

Karl Friedrich 
Reich
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F-171026-11 Fa AEGEE: 

Antragshöhe: 920 Euro

Begründung: Siehe Antragstext

Anmerkungen: Verlängertes Wochenende nach Neukirch. 3 Tage 
Workshops zum Selfdevelopment. Bewerbung über Poster, Homepage 
und Facebook. Anteil 2/3 Dresdner Studenten, ca. 1/3 internationale 
Studenten. Ein Auto wird dringend benötigt. Ein Privatauto steht nicht zur 
Verfühung. Mit Neukirch hat die Gruppe sehr gute Erfahrungen gemacht

Abstimmung: 5/0/0  Angenommen.→

F-171026-12 HSG Nightline

Aufgabe: Seelsorge-Telefon

Grund: Nutzung der Ressourcen.

Anmerkungen: Es gibt keinen Einfluss von außen. 

Abstimmung: Angenommen, keine Gegenrede.

FAs Nightline 

F-171026-13     Antrag 1: Werbeartikel

Antragshöhe: 611,64 Euro

Begründung: Siehe Antragstext

Anmerkungen: Für Kugelschreiber und Sattelschoner. Angebote sind 
vorhanden. Das Studentenwerk stellt den Raum. Förderanträge bei 
anderen Institutionen gestalten sich schwierig, da die Gruppe ihre 
Unabhängigkeit von diesen schützen will. 

Abstimmung: 5/0/0  Angenommen.→

F-171026-14 Antrag 2: Schulung – Wie werde ich nicht beratschlagend am 
Telefon?

Antragshöhe: 600 Euro

Begründung: Notwendige Schulung für die Telefonberatung.

Anmerkungen: Dozenten sind sehr kompetent und den Antragsstellern 
bekannt. Die Begründung warum das Thema und die „Schule“ gewählt 
wurde hat Robert Georges und klang einleuchtend. 

Antonia von 
Richthofen.

Paul Matthey

Paul Matthey

Martin Dettman
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Abstimmung: 5/0/0  Angenommen.→

F-171026-16. FA Biennale Buch Druckkosten

Antragshöhe: 611,64 Euro

Begründung: Siehe Antragstext

Anmerkungen: 70 Exemplare. Die Buchkünstlerin die das Betreut würde 
es gerne über Epubli drucken lassen. Wer entscheidet ist noch nicht klar. 
Diskussion über die Druckqualität der Angebote. Es handelt sich um ein 
Buch, welches von den Teilnehmer der Biennale in Venedig 
(Kunstausstellung) erstellt wurde, zur Dokumentierung des gesehenen 
und für diejenigen, die an der Fahrt nicht teilnehmen konnten.
Hendrik findet eine anscheinend bessere Druckfirma im Internet.
Was mit den 20 Exemplaren passiert, die nicht an die Teilnehmer gehen, 
ist zum Teil unklar, bei der Antragsstellerin. 
Eigenanteil ist auch unklar.
Der Großteil der Empfänger steht schon fest, der Nutzen für die 
Studierendenschaft ist aktuell schwer bewertbar.  Es hat ein →
Geschmäckle.

Antrag auf Vertagung ins Plenum von Robert Georges:
ohne Gegenrede angenommen  Vertagung.→

F-171026-15. Unichor

Aufgabe: Choraktivitäten

Grund: Raumanträge und StuRa-Ressourcen.

Anmerkungen: Hauptsächlich TU-Studenten. Härtefallklausel nicht 
bekannt, aber auf Grund der Beitragshöhe irrelevant. Mitglied wird man 
per einfachen Antrag.

Abstimmung: Angenommen, keine Gegenrede.

F-171026-17. FA Roll-up sneep Zittau

Antragshöhe: 91,04 Euro

Begründung: Siehe Antragstext

Anmerkungen: Keine weiteren Fragen. 

Abstimmung: Angenommen, keine Gegenrede.

Michelle Pfeifer

Hendrik 
Hostombe

Maria Dobritzsch
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Studentenrat der TU Dresden

Protokoll der Sitzung des Förderausschusses vom 23.11.2017

Stimmberechtigte: Jan Albrecht, Nils Taeger, Robert Georges, Sven Herdes
AntragstellerInnen: Rick Wolthusen, Vasu Yog, Marcus Bartusch
Gäste: -

Protokoll: Jan Albrecht
Sitzungsleitung: Nils Taeger
Beginn: 18:41 Uhr
Ende: 19:30Uhr

Tagesordnungspunkte/ Themen Verantwortlich

Allgemeine Belehrung

Alle Anwesenden werden darauf hingewiesen, dass die Beschlüsse 
des Förderausschusses erst mit Bestätigung des Protokolls durch das
StuRa-Plenum wirksam werden. 

Nils Taeger

Anerkennung HSG Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband
(SDS) Dresden

Formular: vorliegend

Vorstellung der Gruppe: siehe Antrag

Es existiert ein Dachverband, der der Gruppe wahrscheinlich 750€ 
jährlich zur Verfügung stellen wird. Dieser hat aber keinerlei Einfluss 
auf die Entscheidungsfindung der Gruppe. 

Welche Kritik übt die HSG an der aktuellen verfassten 
Studierendenschaft? - 
Keine generelle Kritik an der Studierendenschaft. Die HSG findet aber 
Kritik, Diskussionen und Gespräch wichtig. Zum Beispiel über die 
Erhöhung der Studierendenbeiträge kann umfassender diskutiert 
werden.

Wie wollt ihr „Ungleichheit, Rassismus und Sexismus bekämpfen“? -
Indem man Menschen informiert, mit ihnen redet und ihnen andere 
Varianten, Möglichkeiten aufzeigt.

Wie versteht ihr den Sozialismus im Namen eurer Gruppe, der ja gerne 
als Kampfbegriff verwendet wird?-
Der Antragsteller möchte nicht für alle Mitglieder der Gruppe sprechen.
Für den Antragsteller bezieht sich der Begriff zum Großteil auf 
Kapitalismuskritik. Die HSG steht für demokratische Grundprinnzipien.
- Ohne Gegenrede anerkannt -

Marcus 
Bartusch
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Anerkennung HSG Bharatiyam

Formular: vorliegend

Vorstellung der Gruppe: siehe Antrag

Wie viele Leute kommen zu den Treffen?-
Beim letzten Treffen waren es 100 Leute.

Was bedeuten Parivartan und Garuda? -
Parivartan bedeutet „change of mind“. Dieser Teil der Gruppe ist für 
die kulturelle Seite zuständig. Garuda ist der Name eines Wesens in 
der indischen Mythologie. Dieser Teil der Gruppe ist für die 
akademische Seite zuständig. 
- Ohne Gegenrede anerkannt -

Vasu Yog

Anerkennung HSG Brain Awareness - Ich und die Welt

Formular: vorliegend

Vorstellung der Gruppe: siehe Antrag

Mit welchen psychologischen Erkrankungen beschäftigt ihr euch? -
Die Hochschulgruppe nimmt an sich keine Eingrenzungen vor. Bei den 
Diskussionen an Schulen und der Universität beschäftigt man sich  
hauptsächlich mit den Problemen/Erkrankungen, die die Schüler und 
Studenten betreffen.
- Ohne Gegenrede anerkannt -

Rick Wolthusen
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Antrag – Haushaltsplan 2017/2018

Liebe Sitzungsleitung,

hiermit möchte ich folgenden Antrag einbringen: 

Titel: Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr 2017/2018

Antragsteller: Robert Georges (GF Finanzen und Inneres)

Antragstext: Das Plenum möge den beiliegenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2017/2018 be-
schließen.

Begründung:
Gemäß §29, Abs. 3 SächsHSFG i.V.m. §5, Abs. 1 der Finanzordnung der Studentenschaft der TU Dres-
den (FO) stellt der Studentenrat eine Haushaltsplan auf. Dieser bildet die Grundlage für die Verwaltung  
aller Erträge und Aufwendungen.
Der Haushaltsplan besteht aus einer Übersicht sowie den entsprechenden Anlagen.

Mit dem Prüfbericht  zur Haushalts- und Wirtschaftsführung ausgewählter Studentenschaften stellte der 
Sächsische Rechnungshof  bereits 2006 fest, dass der Wirtschaftsplan der Studentenschaft der TU Dres-
den nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht: So wurden die Aufwendungen und Erträge nicht  
vollständig dargestellt und die Vermögensentwicklung ist aus dem Haushaltsplan nicht ersichtlich. Des 
Weiteren werden die Aufwendungen für die Angestellten nicht detailliert ausgewiesen, was einen Ver-
stoß gegen §7, Abs. 1 FO darstellt; ebenso werden die Budgets der einzelnen Referate nicht adäquat ab-
gebildet. Eine angemessene Kontroll- und Steuerungsfunktion des Haushaltsplan war damit nur bedingt 
gegeben.
Trotz der erheblichen Mängel erfolgte bisher keine grundlegende Überarbeitung und Anpassung der 
Haushaltspläne an die gesetzlichen und ordnungsmäßigen Anforderungen. Diesem Umstand soll die 
neue Struktur Rechnung tragen. Darüber hinaus erhöht die Neugliederung der einzelnen Haushaltsposi-
tionen die Übersichtlichkeit über die Mittelverwendung in der Gestalt, dass z.B. einzelne Finanzanträge 
nun direkt den entsprechenden Referaten zugeordnet werden können. Die jeweiligen Referent:innen ha-
ben nun die Möglichkeit sich unmittelbar über das Budget „ihres“ Referates zu informieren. Die Einstel -
lung der entsprechenden Haushaltsmittel soll dabei zukünftig nach einer Bedarfsanmeldung der Refera-
te erfolgen in der die einzelnen Projekte für das entsprechende Haushaltsjahre vorab skizziert werden 
sollen. 
Neben der besseren Übersichtlichkeit ermöglicht die neue Struktur auch eine adäquate Grundlage für 
weitere Controlling-Maßnahmen wie z.B. der Erstellung einer Übersicht über eingegangene Verpflich-
tungsermächtigungen, die in zukünftige Haushaltspläne übernommen werden sollen.

Vertiefende Erläuterungen zu der Gliederung sowie den Ansätzen der einzelnen Haushaltspositionen 
können auf der Sitzung mündlich vorgetragen werden.

Postadresse:
Studentenrat der TU Dresden
Helmholtzstr. 10
01069 Dresden

Besucheradresse:
StuRa – Haus der Jugend
George-Bähr-Straße 1e
01069 Dresden

Bankverbindung:
Ostsächsische Sparkasse DD
Bankleitzahl: 850 503 00
Konto: 312 026 3710

Kontakt:
Telefon: 0351 46332042
Telefax: 0351 46333949
E-Mail: stura@stura.tu-dresden.de

Studentenrat der TU Dresden, Helmholtzstr. 10, 01069 Dresden Bearbeiter:  Robert Georges
                    Geschäftsführer Finanzen
Fon:             0351 46334485
Fax: 0351 46333949
E-Mail: finanzer@stura.tu-dresden.de
Datum: 13.11.2017

Sitzungsleitung
- im Haus - 
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Hinweise:
1. Um einen direkten Vergleich zwischen der alten und der neuen Struktur und damit eine Diskussion 
der Stärken und Schwächen der beiden Formen zu ermöglichen, wird der aktuelle Haushaltsplanentwurf 
zusätzlich noch in der bereits bekannten Form dargestellt. Diese ist nicht Bestandteil des Beschlusses.

2. Gemäß §11, Abs. 1 GO sind für den Haushaltsplan nur 2. und 3. Lesung erforderlich.

Viele Grüße

Robert Georges
Geschäftsführer Finanzen und Inneres

Hausadresse:
Studentenrat der TU Dresden
Helmholtzstr. 10
01069 Dresden

Besucheradresse:
StuRa – Haus der Jugend
George-Bähr-Straße 1e
01069 Dresden

Bankverbindung:
Ostsächsische Sparkasse DD
Bankleitzahl: 850 503 00
Konto: 312 026 3710

Kontakt:
Telefon: 0351 46332042
Telefax: 0351 46334714 / 33545
E-Mail: stura@stura.tu-dresden.de
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Übersicht Haushaltsplan 2017/2018

Ausgaben Haushaltsplan 2017/2018 Einnahmen Haushaltsplan 2017/2018
Aufwendungen der Studierendenschaft 440.300,00 € Semesterbeiträge 300.380,00 €
Fachschaftsbeiträge 86.770,00 € Sonstige Erträge 3.000,00 €

Zinsen 80,00 €
Sonstige Rückflüsse 42.290,70 €
Entnahme Rücklagen 181.319,30 €

Summe Ausgaben 527.070,00 € Summe Einnahmen 527.070,00 €
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Haushaltsplan 2017/2018 ‐ Detailplan

Aufwendungen Erträge

Nr. Kto. Bezeichnung IST 31.03.17 Auslastung NHH 16/17 HH 17/18 Differenz IST 31.03.17 Auslastung NHH 16/17 HH 17/18 Differenz

A 8625 Semesterbeiträge 307.569,80 € 95,52% 322.000,00 € 300.380,00 € ‐21.620,00 €

B Aufwendungen der Studierendenschaft
1 Anschaffungen

1.01 300 Geschäftsausstattung 5.999,00 € 599,90% 1.000,00 € 6.000,00 € 5.000,00 €
1.02 311 Computer und Ähnliches 7.599,97 € 72,38% 10.500,00 € 3.000,00 € ‐7.500,00 €
1.03 420 Büroeinrichtung 8.839,42 € 26,00% 34.000,00 € 2.000,00 € ‐32.000,00 €
1.04 n.n. Anlagevermögen (Sammelposten) 384,04 € 19,20% 2.000,00 € 1.000,00 € ‐1.000,00 €

Summe 22.822,43 € 47.500,00 € 12.000,00 € ‐35.500,00 €

2 Personalkosten
2.01 4100 Löhne und Gehälter  85.961,65 € 95,51% 90.000,00 € 100.100,00 € 10.100,00 €
2.02 4110 Aushilfe 0,00 € 0,00% 1.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 €
2.03 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen  16.621,56 € 93,38% 17.800,00 € 19.400,00 € 1.600,00 €
2.04 n.n. Weiterbildungskosten * 1.000,00 € 1.000,00 €
2.05 4169 Allgemeine Aufwandsentschädigung 5.532,00 € 184,40% 3.000,00 € 1.200,00 € ‐1.800,00 €
2.06 4170 AE GB Inneres  10.792,50 € 89,94% 12.000,00 € 11.000,00 € ‐1.000,00 €
2.07 4171 AE GB Öffentlichkeitsarbeit  6.672,00 € 111,20% 6.000,00 € 4.500,00 € ‐1.500,00 €
2.08 4172 AE GB Soziales  4.473,00 € 74,55% 6.000,00 € 4.000,00 € ‐2.000,00 €
2.09 4173 AE GB Lehre und Studium  3.721,00 € 74,42% 5.000,00 € 6.000,00 € 1.000,00 €
2.10 4174 AE GB Hochschulpolitik  8.512,00 € 85,12% 10.000,00 € 8.000,00 € ‐2.000,00 €
2.11 4175 AE GB Personal 2.540,00 € 101,60% 2.500,00 € 3.000,00 € 500,00 €
2.12 4176 AE Sitzungsvorstand 737,50 € 73,75% 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €
2.13 4177 AE Förderausschuss 500,00 € 500,00 €
2.14 4178 AE Wahlausschuss 2.500,00 € 2.500,00 €
2.15 4179 AE Sportobleute 3.000,00 € 3.000,00 €

Summe 145.563,21 € 154.800,00 € 167.700,00 € 12.900,00 €

3 Laufende Betriebsausgaben und Büroausgaben
3.01 4260 Instandhaltung 1.501,64 € 75,08% 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 €
3.02 4360 Versicherung  1.460,42 € 69,54% 2.100,00 € 2.000,00 € ‐100,00 €
3.03 4530 Betriebskosten Notstromaggregat 0,00 € 0,00% 150,00 € 150,00 € 0,00 €
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3.04 4570 Fremdfahrzeuge (teilAuto) 1.528,59 € 30,57% 5.000,00 € 4.000,00 € ‐1.000,00 € 1.457,12 € 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €
3.05 4601 Transportkosten allgemein 18,86 € 18,86% 100,00 € 100,00 € 0,00 €
3.06 4650 Bewirtung  1.497,96 € 49,93% 3.000,00 € 1.000,00 € ‐2.000,00 € 717,89 € 71,79% 1.000,00 € 100,00 € ‐900,00 €
3.07 4660 Reisekosten  1.611,70 € 40,29% 4.000,00 € 1.500,00 € ‐2.500,00 €
3.08 4910 Porto  16,95 € 16,95% 100,00 € 100,00 € 0,00 €
3.09 4920 Telefon  0,00 € 0,00% 150,00 € 50,00 € ‐100,00 €
3.10 4930 Bürobedarf  669,57 € 83,70% 800,00 € 800,00 € 0,00 €
3.11 4940 Zeitschriften / Bücher  218,99 € 36,50% 600,00 € 500,00 € ‐100,00 €
3.12 4955 Buchführungskosten 112,45 € 14,06% 800,00 € 500,00 € ‐300,00 €
3.13 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs  503,51 € 100,70% 500,00 € 800,00 € 300,00 €
3.14 4950 Rechts‐/ Beratungskosten  4.208,56 € 52,61% 8.000,00 € 6.000,00 € ‐2.000,00 €
3.15 4900 sonstige Aufwendungen  132,99 € 26,60% 500,00 € 500,00 € 0,00 €

Summe 13.482,19 € 27.800,00 € 20.000,00 € ‐7.800,00 € 2.175,01 € 1.000,00 € 3.600,00 € 2.600,00 €

4 Mitgliedschaften
4.01 4380 Beiträge (z.B. DJH, Kiez‐Karte) 602,00 € 86,00% 700,00 € 700,00 € 0,00 €
4.02 n.n. Sportstätten Hochschule Zittau/Görlitz 500,00 € 500,00 €
4.03 4385 Überregionale Zusammenarbeit/KSS * 0,00 € 0,00% 10.000,00 € 1.000,00 € ‐9.000,00 €

Summe 602,00 € 10.700,00 € 2.200,00 € ‐8.500,00 €

5 Wahlen
5.01 4705 Wahlausschuss 18.409,58 € 102,28% 18.000,00 € 4.000,00 € ‐14.000,00 €
5.02 4704 Wahlwerbung * 13.200,00 € 13.200,00 €

Summe 18.409,58 € 18.000,00 € 17.200,00 € ‐800,00 €

6 Projektförderung
6.01 4700 Aufwand für studentische Projekte  42.557,12 € 85,11% 50.000,00 € 60.000,00 € 10.000,00 €

Summe 42.557,12 € 50.000,00 € 60.000,00 € 10.000,00 €

7 Geschäftsbereich Hochschulpolitik
7.01 4717 Referat Hochschulpolitik 3.168,83 € 31,69% 10.000,00 € 500,00 € ‐9.500,00 €
7.02 4718 Referat Politische Bildung 4.766,95 € 31,78% 15.000,00 € 8.500,00 € ‐6.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
7.03 4716 Referat Gleichstellungspolitik 6.500,00 € 6.500,00 €
7.04 4719 Referat WHAT 17.000,00 € 17.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

Summe 7.935,78 € 25.000,00 € 32.500,00 € 7.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

8 Geschäftsbereich Lehre und Studium
8.01 4721 Referat Lehre und Studium 0,00 € 0,00% 4.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 €
8.02 4722 Referat Kultur  0,00 € 0,00% 500,00 € 35.000,00 € 34.500,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €
8.03 4723 Referat Sport 14.827,49 € 64,47% 23.000,00 € 15.000,00 € ‐8.000,00 €
8.04 4724 Referat Qualitätsentwicklung 6.500,00 € 6.500,00 €
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Summe 14.827,49 € 27.500,00 € 61.500,00 € 34.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €

9 Geschäftsbereich Soziales
9.01 4733 Referat Soziales  938,90 € 46,95% 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 €
9.02 4715 Soziales‐Härtefälle 23.211,00 € 81,73% 28.400,00 € 23.000,00 € ‐5.400,00 €
9.03 4731 Referat Ausländische Studierende 100,00 € 100,00 €
9.04 4732 Referat IBS 8.000,00 € 8.000,00 €
9.05 4734 Referat Studentenwerk 100,00 € 100,00 €
9.06 4735 Referat Studieren mit Kind 100,00 € 100,00 €

Summe 24.149,90 € 30.400,00 € 33.300,00 € 2.900,00 €

10 Geschäftsbereich Öffentlichkeitsarbeit
10.01 4742 Referat Öffentlichkeitsarbeit 16.187,43 € 49,05% 33.000,00 € 8.000,00 € ‐25.000,00 € 480,00 € 480,00 €
10.02 4741 Referat Internet * 12.000,00 € 12.000,00 €

Summe 16.187,43 € 33.000,00 € 20.000,00 € ‐13.000,00 € 480,00 € 480,00 €

11 Geschäftsbereich Inneres
11.01 4753 Referat Service und Förderpolitik 700,00 € 700,00 €
11.02 4752 Referat Mobilität 600,00 € 600,00 € 50,00 € 50,00 €
11.03 4751 Referat Datenschutz * 500,00 € 500,00 €
11.04 4755 Referat Technik 1.000,00 € 1.000,00 €
11.05 4754 Referat Struktur 100,00 € 100,00 €
11.06 4756 Referat Vernetzung 0,00 € 0,00% 8.500,00 € 5.000,00 € ‐3.500,00 €

Summe 0,00 € 8.500,00 € 7.900,00 € ‐600,00 € 50,00 € 50,00 €

12 Arbeitsgemeinschaften 
12.01 4761 AG DSN 100,00 € 100,00 €
12.02 4762 AG Integrale 1.669,05 € 66,76% 2.500,00 € 2.000,00 € ‐500,00 €
12.03 4763 AG Promovierendenrat 171,56 € 42,89% 400,00 € 800,00 € 400,00 €
12.04 4764 AG Schlau 537,36 € 89,56% 600,00 € 600,00 € 0,00 €
12.05 4765 AG TUUWI  1.910,50 € 56,19% 3.400,00 € 2.500,00 € ‐900,00 € 485,00 € 485,00 €

Summe 4.288,47 € 6.900,00 € 6.000,00 € ‐900,00 € 485,00 € 485,00 €

13 Fachschaftsbeiträge
13.01 4801 Allgemeinbildende Schulen 4.300,00 € 4.300,00 €
13.02 4802 Architektur/Landschaftsarchitektur 2.900,00 € 2.900,00 €
13.03 4803 Bauingenieurwesen 4.100,00 € 4.100,00 €
13.04 4804 Berufspädagogik 2.300,00 € 2.300,00 €
13.05 4805 Biologie 2.500,00 € 2.500,00 €
13.06 4806 Center for Molecular and Celular Bioengineering 670,00 € 670,00 €
13.07 4807 Chemie/Lebensmittelchemie 2.800,00 € 2.800,00 €
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13.08 4808 FSR der Philosophischen Fakultät 4.800,00 € 4.800,00 €
13.09 4809 Elektrotechnik 5.400,00 € 5.400,00 €
13.10 4810 Forstwissenschaften 2.500,00 € 2.500,00 €
13.11 4811 Geowissenschaften 2.400,00 € 2.400,00 €
13.12 4812 Hydrowissenschaften 2.500,00 € 2.500,00 €
13.13 4813 IHI Zittau 1.600,00 € 1.600,00 €
13.14 4814 Informatik 4.000,00 € 4.000,00 €
13.15 4815 Jura 3.100,00 € 3.100,00 € 10.675,70 € 10.675,70 €
13.16 4816 Maschinenwesen 11.000,00 € 11.000,00 €
13.17 4817 Mathematik 1.900,00 € 1.900,00 €
13.18 4818 Medizin/Zahnmedizin 6.000,00 € 6.000,00 €
13.19 4819 Physik 2.800,00 € 2.800,00 €
13.20 4820 Psychologie 2.900,00 € 2.900,00 €
13.21 4821 Sozialpädagogik/Erziehungswissenschaften 1.800,00 € 1.800,00 €
13.22 4822 Sprach‐, Literatur‐ und Kulturwissenschaften 3.500,00 € 3.500,00 €
13.23 4823 Verkehrswissenschaften „Friedrich List“ 3.400,00 € 3.400,00 €
13.24 4824 Wirtschaftswissenschaften 5.600,00 € 5.600,00 €
13.25 4829 Sonderzuwendungen Fachschaften 2.000,00 € 2.000,00 €

Summe 83.773,40 € 85.000,00 € 86.770,00 € 1.770,00 € 10.675,70 € 10.675,70 €

C Sonstige Erträge
01 2708 Nutzungsentgelt Materialverleih 2.107,00 € 70,23% 3.000,00 € 1.000,00 € ‐2.000,00 €
02 8650 Zinsen Sparkassenkonto 40,56 € 20,28% 200,00 € 30,00 € ‐170,00 €
03 8655 Zinsen Sparkonto 79,19 € 26,40% 300,00 € 50,00 € ‐250,00 €
04 8660 Erlös ISIC‐Ausweise 1.080,00 € 72,00% 1.500,00 € 1.000,00 € ‐500,00 €

Summe 3.306,75 € 5.000,00 € 2.080,00 € ‐2.920,00 €

D Vermögensentwicklung
Zuführung/Entnahme aus Rücklagen 75.444,86 € 38,28% 197.100,00 € 182.319,30 € ‐14.780,70 €

Rücklagen nach Zuführung/Entnahme 199.804,31 € 78.149,17 € 17.485,01 €

GESAMT 394.599,00 € 75,15% 525.100,00 € 527.070,00 € 1.970,00 € 388.496,42 € 73,99% 525.100,00 € 527.070,00 € 1.970,00 €

Vermerk Deckungsfähigkeit
Gemäß §9 der Finanzordnung der Studentenschaft der TU Dresden sind die Titelansätze des eingebrachten
Haushaltsplans gegenseitig in Höhe von 25% deckungsfähig.
* Änderungen aus der 2. Lesung vom 16.11.2017
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Anlage 1 ‐ Semesterbeiträge

Nr. Kto. Bezeichnung Sommersemester 2017 Wintersemester 2017/2018 Gesamt

A 8625 Semesterbeiträge 147.200,00 € 153.180,00 € 300.380,00 €

Anzahl Studierende 32000 33300
Semesterbeitrag pro Person 4,60 € 4,60 €

Beitrag StuRa 3,70 € 3,70 €
Fachschaftsbeitrag 0,90 € 0,90 €

-P
rotokoll

A
.12

H
aushaltsplan

2017/2018
30.N

ovem
ber2017

Seite
147

von
152



Anlage 2 ‐ Stellenplan

Nr. Kto. Bezeichnung IST 31.03.17 Auslastung NHH 16/17 HH 17/18 Differenz

2.01 4100 Löhne und Gehälter  85.961,65 € 95,51% 90.000,00 € 100.100,00 € 10.100,00 €

Buchhaltung (E9 TVL‐Ost) 42.400,00 € 42.400,00 €
Sozialreferentin (E9 TVL‐Ost) 35.800,00 € 35.800,00 €
Techniker (E9 TVL‐Ost) 20.500,00 € 20.500,00 €
Abgeltung Buchhaltung 1.400,00 € 1.400,00 €

2.02 4110 Aushilfe 0,00 € 0,00% 1.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 €

Servicebüro (E3 TVL‐Ost) 2.500,00 € 2.500,00 €

2.03 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen  16.621,56 € 93,38% 17.800,00 € 19.400,00 € 1.600,00 €

Buchhaltung 7.800,00 € 7.800,00 €
Sozialreferentin 6.700,00 € 6.700,00 €
Techniker 3.900,00 € 3.900,00 €
Aushilfe Servicebüro 1.000,00 € 1.000,00 €
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Anlage 3 ‐ Rücklagenentwicklung

Haushaltsjahr Entnahme/Überschuss Vermögen

2007/2008 17.769,06 € 118.784,47 €
2008/2009 21.617,04 € 140.401,51 €
2009/2010 ‐6.752,84 € 133.648,67 €
2010/2011 ‐21.480,99 € 112.167,68 €
2011/2012 4.717,77 € 116.885,45 €
2012/2013 43.443,22 € 160.328,67 €
2013/2014 44.818,84 € 205.147,51 €
2014/2015 53.462,18 € 258.609,69 €
2015/2016 16.639,48 € 275.249,17 €
2016/2017 ‐75.444,86 € 199.804,31 €
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Alternativplan zum Haushalt 2017/2018

Ausgaben
Kto. Bezeichnung IST 31.03.17 Auslastung NHH 16/17 HH 17/18 Differenz

311 Computer und Ähnliches 7.599,97 € 72,38% 10.500,00 € 3.000,00 € ‐7.500,00 €

420 Büroeinrichtung 14.838,42 € 42,40% 35.000,00 € 8.000,00 € ‐27.000,00 €

480 Geringwertige Güter 384,04 € 19,20% 2.000,00 € 1.000,00 € ‐1.000,00 €

4100 Löhne und Gehälter  85.961,65 € 95,51% 90.000,00 € 100.100,00 € 10.100,00 €

4111 Honorare 0,00 € 0,00% 1.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 €

4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen  16.621,56 € 93,38% 17.800,00 € 19.400,00 € 1.600,00 €

4169 Aufwandsentschädigung allgemein 5.532,00 € 184,40% 3.000,00 € 5.200,00 € 2.200,00 €

4170 AE GB Inneres  10.792,50 € 89,94% 12.000,00 € 11.000,00 € ‐1.000,00 €

4171 AE GB Öffentlichkeitsarbeit  6.672,00 € 111,20% 6.000,00 € 4.500,00 € ‐1.500,00 €

4172 AE GB Soziales  4.473,00 € 74,55% 6.000,00 € 4.000,00 € ‐2.000,00 €

4173 AE GB Lehre und Studium  3.721,00 € 74,42% 5.000,00 € 6.000,00 € 1.000,00 €

4174 AE GB Hochschulpolitik  8.512,00 € 85,12% 10.000,00 € 8.000,00 € ‐2.000,00 €

4175 AE GB Personal 2.540,00 € 101,60% 2.500,00 € 3.000,00 € 500,00 €

4176 AE Sitzungsvorstand 737,50 € 73,75% 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €

4260 Instandhaltung 1.501,64 € 75,08% 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 €

4360 Versicherung  1.460,42 € 69,54% 2.100,00 € 2.000,00 € ‐100,00 €

4380 Beiträge  602,00 € 86,00% 700,00 € 1.200,00 € 500,00 €

4385 Überregionale Zusammenarbeit/KSS 0,00 € 0,00% 10.000,00 € 8.500,00 € ‐1.500,00 €

4530 Betriebskosten Notstromaggregat 0,00 € 0,00% 150,00 € 150,00 € 0,00 €

4570 Fremdfahrzeuge (teilAuto) 1.528,59 € 30,57% 5.000,00 € 4.000,00 € ‐1.000,00 €

4601 Transportkosten allgemein 18,86 € 18,86% 100,00 € 100,00 € 0,00 €

4650 Bewirtung  1.497,96 € 49,93% 3.000,00 € 12.700,00 € 9.700,00 €

4660 Reisekosten  1.611,70 € 40,29% 4.000,00 € 2.500,00 € ‐1.500,00 €

4700 Aufwand für studentische Projekte  42.557,12 € 85,11% 50.000,00 € 60.000,00 € 10.000,00 €

4701 Sportreferat 14.827,49 € 64,47% 23.000,00 € 18.000,00 € ‐5.000,00 €

4702 Demonstrationen  3.168,83 € 31,69% 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 €

4705 Wahlen 18.409,58 € 102,28% 18.000,00 € 18.700,00 € 700,00 €

4706 Öffentlichkeitsarbeit 16.187,43 € 49,05% 33.000,00 € 10.800,00 € ‐22.200,00 €

4709 Referat Kultur  0,00 € 0,00% 500,00 € 25.000,00 € 24.500,00 €

4710 Bildung/Hochschulpolitik  4.766,95 € 31,78% 15.000,00 € 20.500,00 € 5.500,00 €

n.n. Lehre und Studium 0,00 € 0,00% 4.000,00 € 11.500,00 € 7.500,00 €

4711 Arbeitsgemeinschaften  2.377,97 € 67,94% 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 €

4712 Referat Vernetzung 0,00 € 0,00% 8.500,00 € 5.000,00 € ‐3.500,00 €

4714 Soziales  938,90 € 46,95% 2.000,00 € 10.300,00 € 8.300,00 €

4715 Soziales‐Härtefälle 23.211,00 € 81,73% 28.400,00 € 23.000,00 € ‐5.400,00 €

4750 TUUWI  1.910,50 € 56,19% 3.400,00 € 2.500,00 € ‐900,00 €

4800 Fachschaftsbeiträge 83.773,40 € 98,56% 85.000,00 € 84.770,00 € ‐230,00 €

4804 Sonderzuwendungen Fachschaften 2.000,00 € 2.000,00 €

4900 sonstige Aufwendungen  132,99 € 26,60% 500,00 € 500,00 € 0,00 €

4910 Porto  16,95 € 16,95% 100,00 € 100,00 € 0,00 €

4920 Telefon  0,00 € 0,00% 150,00 € 50,00 € ‐100,00 €

4930 Bürobedarf  669,57 € 83,70% 800,00 € 800,00 € 0,00 €

4940 Zeitschriften / Bücher  218,99 € 36,50% 600,00 € 500,00 € ‐100,00 €

4950 Rechts‐/ Beratungskosten  4.208,56 € 52,61% 8.000,00 € 6.000,00 € ‐2.000,00 €

4955 Buchführungskosten 112,45 € 14,06% 800,00 € 500,00 € ‐300,00 €

4970 Nebenkosten des Geldverkehrs  503,51 € 100,70% 500,00 € 800,00 € 300,00 €

INSGESAMT 394.599,00 € 75,15% 525.100,00 € 524.670,00 € ‐430,00 €
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Einnahmen
Kto. Bezeichnung IST 31.03.17 Auslastung HH 16/17 NHH 16/17 Differenz

2708 Nutzungsentgelt Materialverleih 2.107,00 € 70,23% 3.000,00 € 1.000,00 € ‐2.000,00 €

8051 Bewirtung 717,89 € 71,79% 1.000,00 € 27.580,00 € 26.580,00 €

8078 Erstattung teilAuto 1.457,12 € 0,00% 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €

8625 Semesterbeiträge 307.569,80 € 95,52% 322.000,00 € 300.380,00 € ‐21.620,00 €

8650 Zinsen Sparkassenkonto 40,56 € 20,28% 200,00 € 30,00 € ‐170,00 €

8655 Zinsen Sparkonto 79,19 € 26,40% 300,00 € 50,00 € ‐250,00 €

8660 Erlös ISIC‐Ausweise 1.080,00 € 72,00% 1.500,00 € 1.000,00 € ‐500,00 €

n.n. Rückflüsse FSR Jura & TUUWI 11.160,70 € 11.160,70 €

n.n. Sonstige Einnahmen 50,00 € 50,00 €

Entnahme aus Rücklagen 75.444,86 € 0,00% 197.100,00 € 179.919,30 € ‐17.180,70 €

INSGESAMT 388.496,42 € 73,99% 525.100,00 € 524.670,00 € ‐430,00 €

Vermerk Deckungsfähigkeit

Gemäß §9 der Finanzordnung der Studentenschaft der TU Dresden sind die Titelansätze des eingebrachten

Haushaltsplans gegenseitig in Höhe von 25% deckungsfähig.
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Stimmrechte insgesamt: 40 Mehrheit der Mitglieder: 19

davon aktive Stimmrechte: 37 2/3-Mehrheit: 25

Fachschaft Art Name EV? Status Fachschaft Art Name EV? Status

ABS A Henriette Mehn anwesend Medizin A Felix Schuster (Sitz ruht)

B Ann-Sophie Schnitzler anwesend B Christian Soyk anwesend

Architektur A Edda Salden fehlt unentschuldigt Philosophie A Annett Petzold entschuldigt

BauIng A Dominik Nils Sonnek anwesend B Arlett Mielisch entschuldigt

B Robert Ucinski anwesend Physik A Henning Iseke anwesend

Berufspädagogik A Elenor Müller anwesend C GF Fabian Köhler anwesend

Bio A Antonia von Helden anwesend Psychologie A Lennart Brademann anwesend

Chemie A Ronja Thümmler anwesend C GF Robert Georges fehlt unentschuldigt

CMCB A (nicht besetzt) SozPäd/EW A Samanta Kühn fehlt unentschuldigt

ET A Hendrik Hostombe anwesend C GF Paul Hösler anwesend

B Ludwig Tesar anwesend SpraLiKuWi A Lea Biermann anwesend

B Aurobindo Munikoti anwesend Verkehr A Daniel Duschik anwesend

Forst A Julian Zirm anwesend WiWi A Matthias Lüth anwesend

Geo A Theresa Kusatz anwesend B Marian Schwabe entschuldigt

Hydro A Simeon Wenkel-Grünberg anwesend B Nils Taeger fehlt unentschuldigt

IHI Zittau A Cindy Noack (Sitz ruht)

Info A Saskia Grun anwesend Gäste (Name, ggf. HSG oder Referat)

B Andreas Geyer anwesend Adrian Neef (Rf. Politische Bildung) Sebastian Jaster (Sitzungsvorstand)

C GF Robert Hoppermann anwesend Fabian Walter (Rf. Politische Bildung) Sven Herdes (Sitzungsvorstand)

Jura A Paula Rumberger anwesend Eric Schulz

MW A Xuan Huy Nguyen entschuldigt

B Christoph Johannes Kleine anwesend

B Patrick Rogge entschuldigt

C GF Claudia Meißner anwesend

Mathe A Paul Senf anwesend

Anwesenheitsliste vom 30.11.2017
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